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vor gut zehn Jahren haben wir unseren „Bürgergarten“
neu eröffnet – einen Tempel unserer Bürgerschaft für
Kultur, Kunst, Unterhaltung, Feiern und Zusammen-
künfte verschiedenster Inhalte. Der Bürgergarten
kündet vom wirtschaftlichen Erfolg unserer Stadt –
gelebte Geschichte über viele Jahrzehnte. Er zeugt
aber auch davon, dass – als der Wohlstand noch nicht
solche Höhen erreicht hatte und die Berufszweige des
Handwerkes noch weiter verbreitet waren – mit großem
Aufwand und Wertschätzung für’s Detail Häuser als
Orte von Musen und Träumen geschaffen wurden,
Räume, in denen die Bürgerschaft vor 150 Jahren
entschied, dem Adel nachzueifern und Paläste in die
Herzen der Städte zu pflanzen.

Wie wunderbar ist es doch, dass allen Zweifeln zum
Trotz dieses Haus seit der Wiedereröffnung seine frühe-
ren Erfolge aufnimmt und unserer Stadt Bühne und
großer Salon, Tanzsaal und festlicher Rahmen für die
großen Tage unserer Kinder – von der Einschulung über
die Jugendweihe bis zum Schulabschluss ist.

Kaum vorstellbar erscheint uns heute eine Diskussion,
wonach der Abriss des Bürgergartens Platz für eine
zusätzliche Rechtsabbiegespur geschaffen hätte…
heute krönt das historische Quartier samt den umge-
benden Villen und dem Park auf dem Aldi-Dach unsere
städtische Mitte. Von der Terrasse vor dem großen Saal
gibt es einen wunderbaren Blick auf unsere grüne
Umgebung und die geschichtliche Wurzel unserer
Stadt: Hoheneck sowie das Areal Stalburc.

Der Werdegang dieses Objektes ist beispielhaft für
unsere Stadt insgesamt: seit dem Ende der DDR vor 30
Jahren knüpfen wir an die Traditionen aus der Zeit vor
dem Kriege an. Das jetzige Murrelektronik-Gelände
beherbergte einst mit Woller den größten Strumpfher-
steller des europäischen Kontinents.

Vor zwanzig Jahren galt unsere Stadt und Region als
perspektivlos. Die Schwerpunkte, die Bürgerschaft und
Rat gesetzt haben bzw. an denen auch gegen den Zeit-
geist festgehalten wurde, haben uns zum Motor der
Region und zum Vorzeigestandort in ganz Sachsen
gemacht. Wir haben nicht Glück, ein gutes Unterneh-
men am Standort vorweisen zu können – unsere
Gewerbegebiete sind vor allem eines: Beleg für den
Fleiß und das ingenieurtechnische Wissen der
Menschen, die hier leben – viele Unternehmen produ-
zieren in unserer Stadt Güter für den weltweiten
Export – ohne sie stünden Produktionsstrecken für
hochwertigste Waren still. Und das eben ist kein glück-
licher Umstand, sondern ein wesentliches Merkmal

unserer Region, das viele Unternehmen erkannt haben
und sich deshalb hier angesiedelt haben – die
Menschen sind das Kapital eines Standortes!

Hochwertige Produkte rechtfertigen hohe Löhne – in
Stollberg wird gutes Geld verdient. Wer bei uns arbei-
tet, soll auch gut leben können. Das war sowie bleibt
das Ziel städtischer Politik. Die Bürgerschaft lebt diese
Politik – wohin man schaut, wird gebaut, Häuser
werden umgebaut oder weichen Neubau – die Stadt
lebt und wächst.

Wem es gut geht, der hat auch Lust, abends hin und
wieder ein paar Stunden außerhalb der eigenen vier
Wände zu verbringen. Gerade jetzt nach zwei Jahren
massiver Einschränkungen spüren wir Alle den Drang,
wieder unter Menschen zu kommen. Und da sind wir
wieder beim Bürgergarten, beim Schlachthof, beim
Areal Stalburc – in Stollberg werden Gewerbegebiete,
Wohnquartiere sowie Kultur- und Sportstätten parallel
entwickelt, weil das Leben eben zu ähnlich großen
Teilen aus Arbeit, Freizeit und Familie sowie Gesund-
heit bestehen soll. Heute nennt man das „work-life-
balance“ wir nennen es nachhaltige Entwicklung unse-
rer Heimat.

In der neuen europäischen Förderperiode EFRE
denken wir unsere Stadt zwanzig Jahre weiter: was
sollen die Ziele unserer Bürgerschaft werden? An
welchen Rändern soll unsere Stadt wachsen? Wo
denken wir, wird der Markt von allein entscheiden bzw.
was soll schwerpunktmäßig von der Verwaltung unter-
stützt werden? Brauchen wir mehr Schulen und Kinder-
gärten, mehr Sportstätten, wo sollen Wohnquartiere
entstehen? Nur wer heute über morgen nachdenkt,
kann Vorstellungen entwickeln sowie Ziele ausgeben,
auf die dann hin gearbeitet wird.

Leben wir das Leben, lassen wir es uns gut gehen –
natürlich ist die Zeit jetzt gerade nicht die unbeschwer-
teste – gerade deshalb gilt es aber, das daraus zu
machen, was möglich ist. Und es ist viel möglich!
Genießen wir den Sommer, das warme Wetter, unsere
Parks, Wälder und Wiesen, wir leben auf einem wahr-
lich schönen Fleckchen Erde

Glückauf!

Marcel Schmidt

Bürgermeister

Liebe Stollbergerinnen und liebe Stollberger,
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� Postanschrift:
Stadtverwaltung Stollberg

Postfach 12 32 · 09362 Stollberg

� Hausanschrift:
Stadtverwaltung Stollberg

Hauptmarkt 1 · 09366 Stollberg

Telefon:   037296 94-0

Fax:         037296 2437

E-Mail:    info@stollberg-erzgebirge.de

Internet:  www.stollberg-erzgebirge.de

�   Bürgerservice Stollberg
Montag         geschlossen

Dienstag        09:00 bis 12:00 Uhr

                     13:00 bis 18:00 Uhr

Mittwoch       08:00 bis 12:00 Uhr

                     13:00 bis 15:00 Uhr

Donnerstag   09:00 bis 12:00 Uhr

                     13:00 bis 18:00 Uhr

Freitag           09:00 bis 13:00 Uhr

1. und 3. Samstag im Monat

                     08:30 bis 11:00 Uhr

Es wird um vorherige Terminabsprache

gebeten.

Telefon:   037296 94-0

Fax:         037296 94-163

E-Mail:    buergerservice@

               stollberg-erzgebirge.de

�   Fachämter und Stadtkasse
Montag         geschlossen

Dienstag        09:00 bis 12:00 Uhr und 

                     13:00 bis 15:30 Uhr

Mittwoch       08:00 bis 12:00 Uhr

Donnerstag   09:00 bis 12:00 Uhr und 

                     13:00 bis 17:30 Uhr

Freitag           09:00 bis 12:30 Uhr

Das Standesamt hat zusätzlich

montags von 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr

für Sterbefälle geöffnet.

�   Stadtbibliothek
Montag         10:00 bis 12:00 Uhr und 

                     14:00 bis 18:00 Uhr

Dienstag       10:00 bis 18:00 Uhr

Mittwoch       geschlossen

Donnerstag   10:00 bis 18:00 Uhr

Freitag           10:00 bis 12:00 Uhr

Samstag       09:00 bis 12:00 Uhr

               

Telefon:   037296 2237

Fax:         037296 2147

E-Mail:    bibliothek@

               stollberg-erzgebirge.de

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

� Einladungen

Alle interessierten Bürger der Stadt Stollberg werden

• zur Sitzung des Kultur-, Schul- und Sozialausschusses am 27.06.2022 

um 16:30 Uhr 

• zur Sitzung Ausschusses für Technik, Liegenschaften und Gewerbegebiete

am 04.07.2022 um 15:30 Uhr und

• zur Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 11.07.2022 um 17:30
Uhr 

jeweils in den Sitzungssaal des Rathauses, Hauptmarkt 1, 09366 Stollberg

Diese Veröffentlichung trägt informativen Charakter. Ort, Zeit und weitere Informationen

entnehmen Sie bitte entsprechend § 4 Abs. 1 der Bekanntmachungssatzung der

Stadt Stollberg durch Anschlag im Schaukasten vor dem Rathaus, Hauptmarkt 1, 09366

Stollberg.

� Folgende Beschlüsse wurden im Stadtrat gefasst:

2022/054/047

Beschluss zur Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung und der ortsübli-
chen Bekanntgabe (Bekanntmachungssatzung)

2022//061/048

Beschluss zur Fortführung der ESF Maßnahme „Nachhaltige soziale Stadtentwicklung“ für
das EF-Fördergebiet Hufeland-Gebiet“ bis zum Jahr 2027

2022/052/049

Beschluss zur LEADER Entwicklungsstrategie (LES) für die Förderperiode 2023-2027

2022/053/050

Beschluss zur Vergabe der Bauleistungen für die „Neugestaltung multifunktionaler
Platz(Wendestelle)“ an der August-Bebel-Straße (B169) in Gablenz

2022/035/051

Beschluss zur Vergabe der Bauleistungen im Zuge der Umbau- und Sanierungsarbeiten der
ehemaligen JVA Hoheneck zu einer Kultur- und Bildungsstätte, Baulos 031 – Zuschauer -
tribüne und Saalboden

2022/056/052

Beschluss über die Vergabe von Planungsleistungen für den Knotenausbau A 72/ B 180/ K
8851/ Einfahrt Gewerbegebiet westlich der Autobahn

2022/057/053

Beschluss über die Vergabe von Planungsleistungen für die Verkehrsanlagen im Gewerbe-
gebiet westlich der Autobahn  

2022/058/054

Beschluss über die Vergabe von Planungsleistungen für Ingenieurbauwerke im Gewerbege-
biet westlich der Autobahn  

2022/059/055

Beschluss über die Vergabe von Planungsleistungen für den Mischwasserkanalanschluss
des Gewerbegebietes westlich der Autobahn

� Wiederholung der Bekanntmachung: 
Gefasste Beschlüsse im Stadtrat am 14. März 2022 und 25. April 2022

BV ST 22/023/030 

Beschluss zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 33 der Stadt Stollberg „Wohngebiet
Wischberg“ 

BV ST 22/036/045

Rechtsverordnung der Stadt Stollberg zur Festlegung der verkaufsoffenen Sonntage 2022
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� Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO

1 Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

2 Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die

Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
3 Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist

jedermann diese Verletzung geltend machen. 
4 Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung

der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Stollberg, 26.04.2022 Schmidt, Oberbürgermeister

Aufgrund von § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 der
Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2022
(SächsGVBl. S. 134) geändert worden ist sowie § 6 der
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern
über die Form kommunaler Bekanntmachungen (KomBek-
VO) vom 17. Dezember 2015 (SächsGVBl. S. 693) und § 4
des Sächsischen E-Government-Gesetzes vom 9. Juli 2014
(SächsGVBl. S. 398), das durch die Verordnung vom 4. April
2015 (SächsGVBl. S. 374) geändert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Stollberg in
seiner Sitzung am 13.06.2022 folgende Satzung beschlos-
sen:

§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Satzung regelt öffentliche Bekanntmachungen der Stadt

Stollberg/Erzgeb., soweit nicht besondere bundes- oder landes-
rechtliche Vorschriften anzuwenden sind. Öffentliche Bekannt-
machungen im Sinne dieser Verordnung sind:

     1.   die Verkündung von Rechtsverordnungen,
     2.   die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen und
     3.   sonstige durch Rechtsvorschrift vorgeschriebene öffentliche

Bekanntmachungen und öffentliche Bekanntgaben.
(2) Paragraph 9 der Kommunalbekanntmachungsverordnung (Not -

bekanntmachung) bleibt unberührt.

§ 2 Öffentliche Bekanntmachung
(1) Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen durch eine elektronische

Ausgabe des Amtsblattes „Stollberger Amtsblatt“ auf der öffent-
lich zugänglichen Internetseite der Stadt Stollberg/Erzgeb. unter
https://stollbergerzgebirge.de/inhalte/stollberg/_inhalt/orts-
recht/amtsblatt/amtsblatt.

(2) Öffentliche Bekanntmachungen haben mit vollem Wortlaut zu
erfolgen. Sofern eine Rechtsverordnung oder Satzung genehmi-
gungspflichtig ist oder genehmigungspflichtige Teile enthält,
muss auch die Tatsache der Genehmigung unter Angabe der
Genehmigungsbehörde und des Datums der Genehmigung
bekanntgemacht werden.

(3) Bekanntmachungen nach Paragraph 4 Abs. 4 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) werden gemäß § 2 Abs. 1 sowie zusätzlich im

Informations- und Mitteilungsblatt der Stadt Stollberg mit den
Ortsteilen Beutha/Raum, Gablenz, Hoheneck, Mitteldorf und
Oberdorf sowie der Gemeinde Niederdorf mit dem Titel „STOLL-
BERGER Stadtanzeiger“ veröffentlicht.

(4) Es besteht die Möglichkeit, während der Sprechzeiten im
Rathaus der Stadtverwaltung Stollberg/Erzgeb., Hauptmarkt 1,
09366 Stollberg/Erzgeb., Einsicht in das elektronische Amtsblatt
zu nehmen.

§ 3 Ortsübliche Bekanntgabe
(1) Ortsübliche Bekanntgaben werden durch Aushang in dem

Schaukasten vor dem Rathaus der Stadt Stollberg/Erzgeb.,
Hauptmarkt 1, 09366 Stollberg/Erzgeb. vorgenommen. 

(2) Der Aushang erfolgt in vollem Wortlaut während der Dauer von
mindestens 3 Tagen.

(3) Die Ortsübliche Bekanntgabe ist mit Ablauf der Aushangfrist
vollzogen. Der Vollzug ist auf dem Original des jeweiligen
Aushanges oder durch Verfahrensvermerk zu vermerken.

§ 4 Vollzug der Bekanntmachung
(1) Als Tag der Bekanntmachung (Erscheinungstag) gilt der Tag, an

dem die jeweilige elektronische Ausgabe des Stollberger Amts-
blattes auf der Internetseite der Stadt Stollberg/Erzgeb. öffent-
lich zugänglich gemacht wird. Der Tag des Erscheinens wird auf
der Titelseite des Amtsblattes aufgedruckt. Mit Ablauf des
Erscheinungstages gilt die öffentliche Bekanntmachung als voll-
zogen.

(2) Der Vollzug der Bekanntmachung ist nachzuweisen. Als Nach-
weis dazu genügt der Ausdruck des Teils der elektronischen
Ausgabe des Amtsblattes, in dem die Bekanntmachung erfolgte.
Auf dem Ausdruck ist das Datum der Zugänglichmachung
urkundlich zu dokumentieren. 

§ 5 Ersatzbekanntmachung
(1) Sind Pläne oder zeichnerische Darstellungen, insbesondere

Karten, Bestandteile einer Rechtsverordnung oder Satzung,
können sie dadurch öffentlich bekanntgemacht werden, dass 

     1.   ihr wesentlicher Inhalt in der Rechtsverordnung oder
Satzung umschrieben wird,

     2.   sie – soweit in der öffentlichen Bekanntmachung keine ande-
re Verwaltungsstelle bestimmt ist – im Rathaus der Stadtver-
waltung Stollberg/Erzgeb., Hauptmarkt 1, 09366

� Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung und der ortsüblichen Bekanntgabe 
(Bekanntmachungssatzung)
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Mit Bescheid vom 10.01.2022, Aktenzeichen 03576-2021-60, hat
das Landratsamt Erzgebirgskreis die vom Stollberger Stadtrat in
seiner öffentlichen Sitzung am 13.09.2021 beschlossene Satzung
über den Bebauungsplan Nr. 32 der Stadt Stollberg „Wohnen am
Schloss“ in der Fassung vom September 2021 mit Hinweisen
genehmigt. Die Hinweise wurden vor der Bekanntmachung redak-
tionell erfüllt. Die Satzung wurde vor der Bekanntmachung gemäß
§ 4 Abs. 3 SächsGemO ausgefertigt. 
Die Genehmigung wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetz-
buches öffentlich bekanntgemacht. Mit dieser Bekanntmachung
tritt die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 32 der Stadt Stollberg
„Wohnen am Schloss“ in Kraft. 

Jedermann kann den rechtskräftigen Bebauungsplan, bestehend
aus 
• der Planzeichnung (Teil A),
• den textlichen Festsetzungen (Teil B),
• den Farbkonzepten 1–7 (Teil C),

die Begründung mit Umweltbericht sowie die zusammenfassende
Erklärung nach § 10a Absatz 1 BauGB  in der Stadtverwaltung Stoll-
berg, Hauptmarkt 1, 09366 Stollberg im Bau-/ Ordnungsamt,
Zimmer 212, während folgender Sprechzeiten 
Dienstag 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:30 Uhr
Mittwoch 08:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 bis 12:00 Uhr 13:00 bis 17:30 Uhr
Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. Ergänzend
können die o.g. Unterlagen gemäß § 10a Abs. 2 BauGB auch auf der

Internetseite der Stadt Stollberg www.stollberg-erzgebirge.de und
im zentralen Landesportal des Freistaates Sachsen unter
www.buergerbeteiligung.sachsen.de eingesehen werden. 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolge des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewie-
sen. 

Unbeachtlich werden demnach:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verlet-

zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtli-

che Verletzung für das Verhältnis des Bebauungsplanes und des
Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorganges

4. beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2 BauGB
wenn Sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der
Satzung über den Bebauungsplan Nr. 32 der Stadt Stollberg
„Wohnen am Schloss“ schriftlich gegenüber der Stadt Stollberg
unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalts
geltend gemacht worden sind. 
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 2 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermö-
gensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile entstanden
sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

� Wiederholung der Bekanntmachung der Genehmigung des Bebauungsplanes Nr. 32 
der Stadt Stollberg „Wohnen am Schloss“ 

� Öffentliche Bekanntmachung

Der Stadtrat hat am 25.04.2022 mit Beschluss ST 22/044/040 die 1.
Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2022 der Großen Kreis-
stadt Stollberg beschlossen. 

Gemäß § 77 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 76 Abs. 2 Satz 2 und § 119 Abs.
1 der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen darf die Nach-
tragssatzung einen Monat nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbe-
hörde vollzogen werden. Mit Datum vom 29.04.2022 wurde diese
der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt.

Die 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2022 der Großen
Kreisstadt Stollberg wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Diese liegt nach § 77 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 76 Abs. 3 der Gemein-
deordnung des Freistaates Sachsen von Donnerstag, den 23. Juni
2022 bis einschließlich Donnerstag, den 30. Juni 2022 öffentlich zu
den Dienstzeiten in der Stadtverwaltung Stollberg, Bürgerservice
und in der Kämmerei zur Einsichtnahme aus.

Stollberg, den 30.05.2022

Schmidt

Oberbürgermeister

Stollberg/Erzgeb. zur kostenlosen Einsicht durch Jedermann
während der Sprechzeiten, mindestens aber wöchentlich 20
Stunden, für die Dauer von mindestens zwei Wochen nieder-
gelegt werden und

     3.   hierauf bei der Bekanntmachung der Rechtsverordnung oder
Satzung hingewiesen wird.

(2) Absatz 1 gilt für sonstige öffentliche Bekanntmachungen
entsprechend.

§ 6 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 01.07.2022 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Stollberg über die Form

der Bekanntmachungen der Stadt Stollberg vom 24. Juli 2000
sowie die Satzung zur 1. Änderung der Satzung der Stadt Stoll-
berg über die Form der Bekanntmachungen der Stadt Stollberg
vom 2. Juni 2015 außer Kraft.

Stollberg, den 22.06.2022

Marcel Schmidt, Oberbürgermeister

der Großen Kreisstadt Stollberg/Erzgeb. 
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                                                                       bisher festgesetzte            Erhöhung um    Verminderung um      Damit werden die (Gesamt-) 
                                                                  (Gesamt-)Beträge von                                                                      Beträge des Haushaltsplans 
                                                                                                                                                                            einschließlich der Nachträge 
                                                                                                                                                                                                 festgesetzt auf
Ergebnishaushalt
–    ordentlichen Erträge                                      21.708.700 EUR        726.000,00 EUR                 0,00 EUR                   22.434.700,00 EUR
–    ordentlichen Aufwendungen                          24.023.900 EUR     1.442.700,00 EUR                 0,00 EUR                   25.466.600,00 EUR
–    Saldo ordentlichen Erträgen und 
     Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)          -2.315.200 EUR                   0,00 EUR      716.700,00 EUR                    -3.031.900,00 EUR
–    außerordentlichen Erträge                               2.006.800 EUR        156.600,00 EUR                 0,00 EUR                     2.163.400,00 EUR
–    außerordentlichen Aufwendungen                      247.400 EUR                   0,00 EUR                 0,00 EUR                        247.400,00 EUR
–    Saldo der außerordentlichen Erträge und 
     Aufwendungen (Sonderergebnis)                    1.759.400 EUR        156.600,00 EUR                 0,00 EUR                     1.916.000,00 EUR
–    Gesamtergebnis                                                -555.800 EUR                   0,00 EUR      560.100,00 EUR                    -1.115.900,00 EUR
–    Veranschlagte Abdeckung von 
     Fehlbeträgen des ordentlichen 
     Ergebnisses aus Vorjahren                                       0,00 EUR                   0,00 EUR                 0,00 EUR                                   0,00 EUR
–    Veranschlagte Abdeckung von 
     Fehlbeträgen des Sonderergebnisses 
     aus Vorjahren                                                            0,00 EUR                   0,00 EUR                 0,00 EUR                                   0,00 EUR
–    Verrechnung eines Fehlbetrages im 
     ordentlichen  Ergebnis mit dem 
     Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 
     SächsGemO                                                    1.415.400 EUR                   0,00 EUR   1.415.400,00 EUR                                   0,00 EUR
–    Verrechnung eines Fehlbetrages im 
     Sonderergebnis mit dem Basiskapital 
     gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO                      0,00 EUR                   0,00 EUR                 0,00 EUR                                   0,00 EUR
–    veranschlagtes Gesamtergebnis                        859.600 EUR                   0,00 EUR   1.975.500,00 EUR                    -1.115.900,00 EUR

Finanzhaushalt
–    Einzahlungen aus laufender 
     Verwaltungstätigkeit                                      20.396.700 EUR        726.000,00 EUR                 0,00 EUR                   21.122.700,00 EUR
–    Auszahlungen aus laufender 
     Verwaltungstätigkeit                                      21.194.100 EUR     1.578.900,00 EUR                 0,00 EUR                   22.773.000,00 EUR
–    Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf           -797.400 EUR                   0,00 EUR      852.900,00 EUR                    -1.650.300,00 EUR
–    Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           16.403.600 EUR                   0,00 EUR   1.380.500,00 EUR                   15.023.100,00 EUR
–    Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          18.813.700 EUR     1.380.800,00 EUR                 0,00 EUR                   20.194.500,00 EUR
–    Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
     Investitionstätigkeit                                        -2.410.100 EUR                   0,00 EUR   2.761.300,00 EUR                    -5.171.400,00 EUR
–    Finanzierungsmittelüberschuss oder
     -fehlbetrag                                                     -3.207.500 EUR                   0,00 EUR   3.614.200,00 EUR                    -6.821.700,00 EUR
–    Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit         2.887.600 EUR                   0,00 EUR                 0,00 EUR                     2.887.600,00 EUR
–    Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit       1.851.500 EUR                   0,00 EUR                 0,00 EUR                     1.851.500,00 EUR
–    Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
     Finanzierungstätigkeit                                      1.036.100 EUR                   0,00 EUR                 0,00 EUR                     1.036.100,00 EUR
–    Veränderung des Bestandes an 
     Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr                  -2.166.400 EUR                   0,00 EUR   3.498.700,00 EUR                    -5.665.100,00 EUR
festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht verändert.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
wird nicht verändert.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird von bisher
4.238.800,00 EUR auf 4.554.600,00 EUR erhöht.

� 1.  Nachtragssatzung der Stadt Stollberg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 77 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in
der Sitzung am 25.04.2022 folgende Nachtragssatzung erlassen:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, werden die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfal-
lenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festge-
setzt:
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§ 5
Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 6
Die Große Kreisstadt Stollberg erhebt als erfüllende Gemeinde im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Niederdorf eine
Verwaltungskostenumlage in Höhe von 192.600 EUR zur Deckung ihres Finanzbedarfs im Ergebnishaushalt (§ 25 SächsKomZG).

§ 7
Die Nachtragssatzung der Großen Kreisstadt Stollberg für das Jahr 2022 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2022 in Kraft.

Stadt Stollberg, den 30.05.2022

Schmidt, Oberbürgermeister

Impressum für den amtlichen Teil 

Herausgeber: 

Große Kreisstadt Stollberg, Oberbürgermeister Marcel Schmidt, Hauptmarkt 1, 09366 Stollberg, Telefon: 037296 94-0, Fax: 037296-2437, 

E-Mail: info@stollberg-erzgebirge.de, www.stollberg-erzgebirge.de, 

Verantwortlich für den amtlichen Teil der Stadt Stollberg ist der Oberbürgermeister der Stadt. 

Verantwortlich für den amtlichen Teil der Gemeinde Niederdorf ist der Bürgermeister der Gemeinde.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Verfasser der Artikel (gekennzeichnet).

Mit dem Einreichen eines Artikels/Bildes erklärt der Einreicher, dass keine Rechte Dritter bestehen bzw. durch die Veröffentlichung Rechte Dritter nicht

verletzt werden bzw. das Einverständnis der abgebildeten Personen zur Veröffentlichung (im Tageblatt sowie online) erteilt wurde.

Verteilung: 

Die Verteilung erfolgt durch die Freie Presse/BLICK. Der Stollberger Anzeiger ist eine Beilage in der Mittwoch-Ausgabe vom BLICK. Die Verteilmenge

beträgt 6461 Exemplare. Restexemplare sind in der Stadtverwaltung/Bürgerservice zur Mitnahme erhältlich. Reklamationen richten Sie bitte an den

Verlag – Telefon: 037208 876-0.

Zusätzlich bietet der Verlag den kosten freien, digitalen Versand des Stollberger Anzeigers als Newsletter an. Dazu melden Sie sich bitte per E-Mail beim

Verlag unter: newsletter@riedel-verlag.de mit dem Betreff „Stollberger Anzeiger“ an.

Sie können auch gegen Überweisung der Postgebühr (Rechnung bzw. Halbjahresrechnung) den Stollberger Anzeiger adressiert in den Briefkasten

bekommen. Wenden Sie sich dazu bitte an den Verlag – Telefon: 037208 876-0.

Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf der Genehmigung der Stadtverwaltung Stollberg.

INFORMATIONEN UNTER WWW.STOLLBERG-ERZGEBIRGE.DE

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Stollberg hat mit Beschlussnum-
mer 22/036/045 in seiner Sitzung am 25. April 2022 auf der Grundla-
ge des § 8 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über die Ladenöffnungszeiten
im Freistaat Sachsen (SächsLadÖffG vom 1. Dezember 2010 –
SächsGVBl S. 338, zuletzt geändert durch das Gesetz vom
5. November 2020 (SächsGVBl. S. 589) die folgende Verordnung
beschlossen:

§ 1
Im Sinne des § 8 Abs. 1 SächsLadÖffG ist es den Verkaufsstellen im
gesamten Stadtgebiet von Stollberg erlaubt, an den nachfolgend
genannten Sonntagen ihre Einrichtungen in der Zeit von jeweils
12:00 bis 18:00 Uhr zu öffnen und Waren gewerblich anzubieten:
• 3. Juli 2022 – Stollberger Altstadtfest
• 2. Oktober 2022 – Stollberger Bauernmarkt
• 27. November 2022 – Pyramideanschieben
• 4. Dezember 2022 – Stollberger Weihnachtsmarkt

§ 2
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung sind Ordnungswidrig-
keiten im Sinne des § 11 SächsLadÖffG. 

§ 3
Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung im
„Stollberger Anzeiger“ in Kraft.

Stollberg, den 26.04.2022

Marcel Schmidt

Oberbürgermeister

� Wiederholung der Bekanntmachung:
Rechtsverordnung der Stadt Stollberg zur Festlegung der verkaufsoffenen Sonntage 2022
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� SchülerFerienTickets –

Verkaufsstart am 01.07.2022!

Egal wo du diesen Sommer hinwillst, mit

dem SchülerFerienTicket VMS + VVV kannst

du als Schüler oder Azubi unter 21 Jahren

mit dem Hauptwohnsitz in Stollberg oder

Niederdorf für 5,00 € in der Zeit vom 18. Juli

2021 bis 26. August 2022 unbegrenzt mobil

sein. Und zwar mit allen Bussen, Straßen-

bahnen und Nahverkehrszügen im ganzen

Verbundgebiet des Verkehrsverbunds

Mittelsachsen und dem Verkehrsverbund

Vogtland.

Dein Fahrrad kannst du in allen Bussen,

Straßenbahnen und Nahverkehrszügen im

gesamten Verbundgebiet des VMS + VVV

kostenlos mitnehmen. Einzige Vorausset-

zung ist, dass ausreichend Platz vorhanden

ist.

Die Tickets sind ab dem 01.07.2022 zu den

Öffnungszeiten im Bürgerservice der Stadt-

verwaltung Stollberg erhältlich.

� Mehr Infos gibt es unter: 

https://www.dein-ferienticket.de/dein-

ferienticket/ferienticket-vms-vvv/

� Hinweis der Redaktion

Die Ausgabe Nr. 06, Jahrgang 2022 des „STOLLBERGER ANZEIGERS" erscheint am Mittwoch, dem 20. Juli 2022. Beiträge hierfür
sind spätestens bis Freitag, dem 5. Juli 2022, an  die Stadtverwaltung Stollberg unter  der E-Mail-Adresse: stadtanzeiger@ stollberg-
erzgebirge.de zu senden. Die Redaktion behält sich vor, Text und Bildmaterial nach verfügbarem Platz zu veröffentlichen.
Redaktionsschluss für Anzeigenkunden ist der 5. Juli 2022. Anzeigenkunden wenden sich bitte an Riedel GmbH & Co. KG,
Telefon: 037208 876-0 E-Mail: anzeigen@ riedel-verlag.de | www.riedel-verlag.de

� Liebe Kunden des Stollberger Wochenmarktes, 

Auf unserm Wochenmarkt wird es Sommer. Kaufen Sie für die Urlaubsreise noch
schnell luftige Sommerkleidung. Oder verschönern Sie ihr Heim mit farbenfroher Tisch-
wäsche, Gardinen oder neuer dünner Bettwäsche. Auch gibt es das passende Badtuch
für den Strand. Viele tolle Angebot locken auf dem Wochemarkt.
Daneben dürfen die Frischwaren natürlich nicht fehlen.
Kommen Sie und stöbern. Es gibt bestimmt auch ein leckeres Eis.

Wochenmärkte im Juli 2022:
06.07. / 13.07. / 20.07. / 27.07.2022

Der Wochenmarkt am 29.06.2022 fällt aus.

Hinweis: Aufgrund der Aufbauarbeiten zum „Stollberger Altstadtfest“ (1. bis zum
3.07.2022) kommt es bereits ab dem 27.06.2022 zu Veränderungen bzw. teilweisen
Beeinträchtigungen im Verkehrsgeschehen im Bereich Herrenstraße und Hauptmarkt.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Für Fragen und Anregungen stehe ich Ihnen unter 037296/79215 gern zur Verfügung.
Bärbel Raatz, Marktmeisterin

Wer diese Gegenstände vermisst, kann gern in der Stadtverwaltung Stollberg im Bürgerser-
vice (Telefon 037296/940) nachfragen. 

� Zur Information:
In der Verwaltungskostensatzung der Stadt Stollberg vom 29.05.2017, in Kraft getreten
am 18.06.2017, unter Fundgebühren Punkt 1.2., sind die Gebühren über Aufbewahrung
und Aushändigung von Fundgegenständen geregelt – ebenso im BGB-Sachenrecht –
§§ 970 bis 975.

� Stadtverwaltung Stollberg – Fundbüro 
(Rufnummer: 037296/940) Stand: 9. Juni 2022

Nr. Fund   Fundort                                                                      Gegenstand

18/22       Stollberg, Sparkasse                                                   Damenuhr

19/22       Stollberg, Rathausstraße                                             Kindergeldbörse

20/22       Stollberg, Schlachthofstraße                                       Steppjacke

21/22       Stollberg, Robert-Koch-Straße                                    Brille

23/22       Stollberg, Gablenz, August-Bebel-Straße                     Herrenfahrrad

24/22       Stollberg, Albrecht-Dürer-Straße                                 Handy

27/22       Stollberg, Bahnhof                                                      Koffer mit Inhalt

29/22       Stollberg, Schlachthofstraße, Netto Parkplatz              Einkaufstüte

30/22       Stollberg, Oberdorf, Bushaltestelle Ortsausgang          Handy

folgende Schlüssel wurden abgegeben:

S04/22     Stollberg, Gärtnereiweg                                              1 Schlüssel

S05/22     Stollberg, City-Bahn Richtung Chemnitz                      6 Schlüssel am Schlüsselbund

S06/22     Stollberg, Finanzamt                                                   1 Schlüssel am Schlüsselband

S07/22     Stollberg, Bachgasse                                                  1 Schlüssel am Anhänger

S08/22     Stollberg, Hohensteiner Straße in Höhe Lebenshilfe     8 Schlüssel am Schlüsselbund

S10/22     Stollberg, Parkplatz Postplatz                                      Autoschlüssel mit Schlüsseltasche 

� Der Stollberger 

Friedensrichter

Die Sprechstunde des Stollberger Frie-

densrichters, Christoph Jenatschke,

findet nach Terminabsprache in der

Stadtbibliothek, Schillerplatz 2 statt.

Anmeldungen bitte unter folgender

Telefonnummer: 037296 939283.

Eine Vereinbarung ist auch über die 

E-Mail-Adresse: 

christoph.jenatschke@friedensrichter.de

möglich.
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� Gewerbeanmeldungen

Folgende neu angemeldete Gewerbe, für welche die Betriebsinhaber mit der Veröffentlichung im Stadtanzeiger einverstanden sind, werden
hiermit bekannt gegeben:

    Betriebsinhaber            Anschrift des Gewerbes                 Tätigkeit

    Uhlmann, Lydia               09366 Stollberg/Erzgeb.                   Vermittlung von Versicherungen, Medizinisch, pflegerisch und
                                            Oberdorf                       alltagspraktische Tätigkeiten, Beratung bei medizinischen- und 
                                            Am Bach 4                       Pflegefragen, Haushaltsnahe Dienstleistungen
                                            
    SECONSYS GmbH         09366 Stollberg/Erzgeb.                   Entwicklung, Herstellung, Produktion, Montage und Vertrieb von 
                                            Ringstraße 2                       Automatisierungsanlagen, insbesondere mit sensitiven Kontaktsystemen

� Nachrichten aus dem Innenstadtmanagement

Liebe Stollbergerinnen und Stollberger, 

es ist vollbracht – unser Marktplatz ist nicht mehr nur Parkplatz.
Ich hoffe, Sie haben auch schon einmal unter den Sonnenschirmen
Platz genommen und sich cittaslow gemäß entschleunigt.
Corona hat auch in unserer Stadt einiges verändert. Vor allem unse-
re Gewerbetreibenden und Gastronomen sind davon betroffen.
Glücklicherweise und dank ihres Engagements sind die meisten
noch in unserer Stadt und füllen sie mit Leben. 
Immer wieder spreche ich mit Bürgern, die nicht wissen, wo es
welche Geschäfte in unserer schönen Stadt gibt. Bitte besuchen Sie
dafür doch gern die Homepage https://stl-einkaufen.jimdofree.com/
und kommen Sie dann in unserer Geschäfte. 
Bitte kommen Sie weiterhin gern in mein Büro und lassen mich
wissen, was wir in unserer Innenstadt besser machen können. Dazu
möchte ich Sie auch bitten den Fragebogen auszufüllen.

Sonnige Grüße,

Stefan Herold 

Innenstadtmanager Stollberg/Erzgebirge

Telefon: 037296 923108, Mobil: 0170 5781872

E-Mail: sherold@wgs-sachsen.de 

Fragebogen siehe Seite 10

� Ausschreibung

Die
Gebietsverkehrswacht
Aue-Schwarzenberg-Stollberg e.V.

sucht

eine Person (z.B. Frührentner oder Rentner), die bei der Durch-
führung der Fahrradausbildung der Kinder (4. Schulklasse) auf
dem Verkehrsübungsplatz in Stollberg unterstützend zur Seite
steht.

Bei Interesse bitte an Herrn Arnold unter 
Telefon 0151/51321548 melden.

Vielen Dank!

� Berufsorientierung 

� Schülerpraktikum in der Sommer-Ferienzeit
Die WFE GmbH bietet für Unternehmen und Schülern die Möglich-
keit eines zusätzlichen freiwilligen Praktikums in den Sommerferien
an. Ausgangspunkt war die Schwierigkeit der Durchführung der
Schulpraktika in den letzten Schuljahren. 
Viele Schüler sind sich bei der Berufsorientierung und ihrer damit
verbundenen späteren Berufsausbildung sehr unsicher. Zusätzliche
Praxiserfahrung bietet den jungen Leuten hier einen Mehrwert. Die
WFE übernimmt den Versicherungsschutz während des zusätzli-
chen Praktikums. Mit dem vorgefertigten Vertrag kann ein Prakti-
kum schnell und unkompliziert zwischen den Unternehmen und
Praktikanten stattfinden. Diese Möglichkeit wird die WFE auch in
den Sommerferien 2022 wieder anbieten, um die Wirtschaft und die
Schüler weiter zu unterstützen. Die positiven Resonanzen aus Wirt-
schaft und Schule zeigen, dass der Bedarf an zusätzlichen Praktika
auch in der kommenden Zeit weiter vorhanden sein wird.
Weitere Informationen und die Vorlage des Praktikumsvertrags sind
auf https://www.wfe-erzgebirge.de/fachbereiche/berufs-studienori-
entierung/angebote-fuer-schueler zu finden.
Ansprechpartner: Ralf Zimmermann, Telefon 03733 145 122, E-Mail:
zimmermann@wfe-erzgebirge.de

Christa Decker

Sommernachtstraum

Meine Sehnsucht hat einen Namen:
Deinen.

Es zieht mich:
Hin zu Dir.

Will in mir die Wogen einen,
bin Dein im Heute und Hier.

Die Hand auf der Haut,
die ich träume:

Sie ist dein.
Ich fließ ihr entgegen.

Will alles von Dir,
es sei mein.

Und wenn die verwunschenen Wellen 
zum Ende hin flacher werden,

bist du den samtigen Abend lang doch
mein ganzes Glück auf Erden.

© „55+5 Gedichte“, Gedichtband, 2006,

Iris Schürer
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� Anonyme Kundenbefragung als Bestandteil der Marktanalyse für Stollberg

Erläuterung: ____________ bitte ausfüllen Zutreffendes bitte ankreuzen �

� Sie gehören folgender Altersgruppe an: q 19–35 Jahre q 36–45 Jahre q 46–65 Jahre q über 65 Jahre

� Geschlecht: q männlich q weiblich

� Wie häufig kaufen Sie in der Stollberger Altstadt ein?

q täglich q mind. 1x wöchentlich q alle 1–2 Wochen q alle 1–2 Monate q seltener bis nie

� Sie wohnen: q in der Innenstadt q in anderen Stadtteilen q im Umland

� Welche Verkehrsmittel bevorzugen Sie für Ihren Besuch in der Innenstadt?

q PKW q zu Fuß q öffentliche Verkehrsmittel q Fahrrad q Motorrad/Mofa  

� Was kaufen Sie besonders gern in der Innenstadt?

q Bekleidung/Wäsche  q Schuhe/Lederwaren  q Uhren/Schmuck  

q Brillen q Blumen/Pflanzen  q Bücher, Zeitschriften, Schreibwaren  

q Lebensmittel  q Apothekerwaren/Reformhaus q Kosmetik

q Elektrowaren  q Haushaltswaren q Dekoartikel, Wohnaccessoires

q Sport- & Freizeitartikel q Reisen  q Kinderbedarf, Spielwaren

q Sonstiges:

� Welches gastronomische Angebot wünschen Sie sich für die Innenstadt?

q bürgerliche/deutsche Küche q ausländische Spezialitäten q Eisdiele q veget./veganes Bistro

q Kreativ- oder Begegnungscafé q Bar/Kneipe q Café/Bistro q Außengastronomie/Biergarten

� Wie bewerten Sie folgende Elemente/Umstände in der Innenstadt? Bitte bewerten Sie nach Schulnoten (1=sehr gut, 5=mangelhaft)
1 q 2 q 3 q 4 q 5 q

Altstadt/historisches Flair
zentral/kurze Wege
Angebot/Branchenmix/Geschäfte
Parkmöglichkeiten/Parkgebühren
Sauberkeit
Wochenmarkt
Café/Gastronomie 

� Was wünschen Sie sich als Kunde/Kundin für die Innenstadt?

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

im Rahmen des Innenstadtmanagements Stollberg wird derzeit eine
Marktanalyse für die Innenstadt erarbeitet. Um sich ein möglichst
umfassendes Bild über den IST-Zustand zu verschaffen, benötigen
wir Ihre Einschätzung und Unterstützung als Käufer/in, denn Ihre
Meinung zählt. Sie unterstützen uns, wenn Sie diesen durch Ihren
Fachhändler ausgehändigten Fragebogen ausfüllen. Ihre Antworten
fließen in die Analyse ein, aus der Maßnahmen für die Entwicklung
der Innenstadt abgeleitet und umgesetzt werden sollen. 
Bitte Antwort bis zum 17.07.2022 per Post oder per E-Mail

(eingescannt) an: Innenstadtmanagement STL – Roßmarkt 2 –
09366 Stollberg, E-Mail: sherold@wgs-sachsen.de

Sie können uns den ausgefüllten Fragebogen auf dem Postweg
zusenden, direkt in den Briefkasten werfen oder eingescannt per E-
Mail zusenden. Sollten Sie nicht alle Fragen beantworten können,
bitten wir Sie, die entsprechende Frage einfach unbeantwortet zu
lassen. Ihre Angaben und Daten sind anonym und werden
ausschließlich im Rahmen der Marktanalyse für die Stollberger
Innenstadt ausgewertet. 
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� Neuer Aufruf Mikroprojekte für die Kulturregion
Chemnitz 2025 – bis 30.06.2022 bewerben!

Die Mikroprojekteförderung für die Kulturregion Chemnitz 2025
geht in die nächste Runde!
Gesucht werden kreative Vorhaben, welche die Stadt und die Kultur-
region auf dem Weg zur Europäischen Kulturhauptstadt 2025 im
besten Sinne bewegen: von Schaufenstergalerie bis Filmprojekt,
von Infotafel bis Keramik-Workshop, von Chorprojekt bis Stadtrund-
gang.
Vereine, Initiativen und engagierte Einzelpersonen können bis zum
30. Juni 2022 ihre konkreten Projekte einreichen. Mikroprojekte
können mit einer Summe von jeweils bis zu 2.500€ unterstützt
werden. Projekte mit europäischer Dimension können bis zu
3.000 € erhalten. Eine Eigenfinanzierung wird nicht vorausgesetzt.
Die Idee für das Mikroprojekt kann einfach über das Formular auf
der Website https://chemnitz2025.de/mikroprojekte/ eingereicht
werden. Bei Fragen einfach per E-Mail an mikroprojekte@chem-
nitz2025.de wenden.

Wichtig ist, eine gut ersichtliche europäische Dimension oder einen
gut ersichtlichen positiven Einfluss auf die Stadt und/oder Region
herauszustellen! Los geht’s! 

Freundliche Grüße

Christian Scheller

Telefon: 037295 905513
Mobil: 0151 26781553
E-Mail:  rm-torzumerzgebirge@steg.de

@torzumerzgebirge

Lokale Aktionsgruppe „Tor zum Erzgebirge“
Geschäftsstelle Regionalmanagement 
Stollberger Straße 16, 09385 Lugau
www.tor-zum-erzgebirge.de

die STEG Stadtentwicklung GmbH 
Standort Dresden
Bodenbacher Straße 97, 01277 Dresden 
Telefon 0351/25518-0 Fax 0351/25518-55 
www.steg.de

� Ausbildungsprogramm zum Welterbe- Gastgeber/Welterbe-Gästeführer geht an den Start

Annaberg-Buchholz, 08. Juni 2022. Im Rahmen des Projektes
„Touristische Inwertsetzung UNESCO-Welterbe“ hat der Touris-
musverband Erzgebirge e.V. (TVE) ein modulbasiertes Ausbildungs-
programm zum Welterbe-Gästeführer bzw. Welterbe-Gastgeber
konzipiert. Für die fachliche und inhaltliche Erarbeitung wurden Herr
Prof. Dr. Helmuth Albrecht und das Institut für Industriearchäologie,
Wissenschafts- und Technikgeschichte der TU Bergakademie Frei-
berg vom TVE beauftragt. Mit partnerschaftlicher Unterstützung des
Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V. werden die nächsten Schrit-
te erarbeitet und umgesetzt.

Nach einer umfangreichen Erprobungs- und Evaluierungsphase, in
deren regionale Leistungsträger und Akteure eingebunden waren,
starten nun die ersten Kurse. Die Umsetzung erfolgt gemeinsam mit
der Regionalkammer Erzgebirge der IHK Chemnitz, die sich als star-
ker und kompetenter Partner erweist.

Insgesamt müssen drei Module absolviert werden, um das Zertifikat
des Welterbe-Gästeführers bzw. Welterbe-Gastgebers zu erhalten.
Eine Übersicht aller Module inkl. der Auswahl an Terminen und
Orten ist auf der Website des TVE ersichtlich: 
www.erzgebirge- tourismus.de/kurse-qualifizierung-welterbe/ 

Die Kursanmeldung kann direkt auf der Website unter gleichem Link
vorgenommen werden. Die Teilnehmerzahl pro Kurs ist auf 15 Plätze
limitiert, die in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben werden.
Die Teilnahme am Qualifizierungsprogramm ist für jedermann
zugänglich. Bei Buchung und Durchführung des Gesamtpaketes im
Jahr 2022 bietet der TVE eine finanzielle Beteiligung von 30 Prozent
je Teilnehmer an. Der Gesamtpreis reduziert sich somit von regulär
480 Euro auf 330 Euro.

Als besonders lobenswertes Beispiel geht hier die Silberstadt Frei-
berg voran: Sie übernimmt die Gesamtkosten des Qualifizierungs-
programms für drei ihrer Gästeführer als zukünftige Welterbe-Gäste-
führer.

„Die Silberstadt ist ein wichtiger Teil des UNESCO-Welterbes
Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří, denn die Bergbaulandschaft
Freiberg ist das älteste und bedeutendste Abbaugebiet für Silber im
Erzgebirge. Wir als Stadt übernehmen gern die Kosten dieser akti-
ven Wissensvermittlung für unsere Gästeführer, die ihre Gäste
begeistern und informativ unterhalten wollen. Nur so kann sich die
Qualität unserer touristischen Angebote immer wieder weiter
verbessern.“, sagt Anja Fiedler, Amtsleiterin Kultur-Stadt-Marketing
der Silberstadt Freiberg. „Wir als etabliertes Hotel im Osterzgebirge
haben uns über die Ernennung zum UNESCO-Welterbe sehr
gefreut. Als leidenschaftliche Erzgebirger empfinden wir das als
große Auszeichnung. Wir selbst versuchen unseren Gästen das
erzgebirgische Lebensgefühl jeden Tag aufs Neue zu vermitteln. Um
die Welterbe-Bestandteile unserer Heimat professionell bewerben
zu können, möchten wir gern am Zertifizierungsprogramm teilneh-
men. Wir hoffen auf viele Anregungen und Ideen zur besseren
Vermarktung unserer Heimat.“, so Katrin Kempe, Inhaberin des
Naturhotel Gasthof Bärenfels.

Gemeinsam mit Partnern werden die Welterbe-Gastgeber und
-Gästeführer qualitativ hochwertige und individuelle Angebote für
das Erzgebirge und deren Gäste schaffen. Dabei unterstützt sie der
TVE aktiv in der Entwicklung und Vermarktung.

Hintergrundinformation: Über 850 Jahre Bergbau haben unsere
Region, unsere Kultur, unsere Traditionen und vor allem die
Menschen geprägt. Im Juli 2019 wurde die Montanregion Erzgebir-
ge/Krušnohoří auf der 43. Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees
in die Liste des UNESCO-Welterbes eingetragen. Die UNESCO-
Welterbe Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří besteht aus 22
Bestandteilen: 17 auf deutscher und fünf auf tschechischer Seite.
Sie repräsentieren die wichtigsten Bergbaugebiete und Epochen

des sächsisch-böhmischen Erzbergbaus. Jeder der 22 Bestandteile
setzt sich aus zahlreichen Einzelobjekten zusammen. Nur in Verbin-
dung aller 22 Bestandteile ist die Montanregion ein Welterbe! Außer-
dem ergänzen 19 „assoziierte Objekte“ das Bild der Montanregion
und zeigen, dass das montane Erbe auch Einfluss auf Landschaft,
Kunst oder Wirtschaft hatte, auch wenn diese nicht unmittelbar mit
der Erzgewinnung in Verbindung standen.

� Kontakt & Informationen
Tourismusverband Erzgebirge e.V. Daniela Mynett
Produktmanagement Bergstädte & Kulturschätze,
UNESCO-Welterbe
Adam-Ries-Straße 16, 09456 Annaberg-Buchholz
Tel. +49 (0) 3733 188 00 17
www.erzgebirge-tourismus.de
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Stadtwerke feiern das größte Filzteichfest in der Firmenge-
schichte!
Mit über 14.000 Besuchern feierten die Stadtwerke Schneeberg am
vergangenen Wochenende bei herrlichem Sommerwetter das bisher
größte Filzteichfest in der mittlerweile über 30-jährigen Firmenge-
schichte des regionalen Energieversorgers.
Bereits am Freitag war die Stimmung bombastisch, als die ungari-
sche KISS Forever Band mit originalgetreuen Kostümen und
anschließend die Depeche Mode Tribute-Band Remode die Bühne
betraten; gefeiert wurde mit über 1.000 Fans bis spät in die Nacht.
Am Samstag, 10.00 Uhr öffneten sich dann die Tore zur Silberstro-
mers Riesengaudi: 30 Hüpf- und Erlebnisburgen wurden im Nu von
den kleinen Gästen gestürmt. Auch der Kuschelbär Pippeloentje
und der Silberstromer waren natürlich mit von der Partie.
Atemberaubend war die Show des niederländischen Flyboard-
teams. Mit voller Wasserkraft voraus zauberten die Jetskifahrer und
die Europameister im Flyboarding noch nie dagewesene Stunts!
Am Abend dann der Ausnahmezustand mit „Schlagerbilly“ – Live-
Musik von The Rebel Tell Band und der Partyband Rockpirat aus
Weimar!

Einfach grandios war auch das Multimediaspektakel aus Licht,
Laser und Feuerwerk. Die Flyboarder boten hierzu ebenfalls ein
großartiges Showerlebnis.

Sonntag früh standen dann wieder die jüngsten Gäste im Vorder-
grund, da auch an diesem Tag alle Hüpfburgen für tausende strah-
lende Kinderaugen sorgten.
Am Nachmittag wartete ein ganz besonderes Highlight auf alle Fans:
Linda Hesse mit Band!

Die Stadtwerke Schneeberg sind immer noch begeistert von diesem
Wochenende und möchten sich nochmals bei allen Künstlern,
Mitwirkenden und Helfern bedanken.
Ein herzliches Dankeschön gilt jedoch allen Besuchern aus Nah und
Fern, die gemeinsam mit den Stadtwerken das 30-jährige Firmenju-
biläum gebührend nachfeierten und so dieses besondere Ereignis
zu einem großartigen Fest haben werden lassen!

J. Kaiser, Geschäftsführerin

Stadtwerke Schneeberg GmbH

� Große Silberstrom-Party Filzteichfest vom 10. bis 12.06.2022 mit Silberstromers Riesengaudi
Strandbad Filzteich in Schneeberg

Der Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen
(GeoSN) bearbeitet auf dem Gebiet des Freistaates Sachsen das
amtliche Raumbezugsfestpunktfeld (ehemals Trigonometrisches
Festpunktfeld). Bei den Raumbezugsfestpunkten (RBP) handelt es
sich um vermarkte, gesicherte und örtlich eingemessene Vermes-
sungspunkte mit präzise bestimmten Koordinaten und Höhen.

Um das Festpunktfeld zu erneuern und zu aktualisieren, führt der
GeoSN im Juni und Juli 2022 in der Großen Kreisstadt
Stollberg/Erzgeb. Überprüfungen von RBP durch.

In Abhängigkeit vom Zustand der RBP werden unter anderem
folgende Arbeiten ausgeführt:
– Aufgrabungen und Kontrollmessungen an RBP-Standorten,
– Einbringung von Sicherungsmarken in der unmittelbaren Umge-

bung von RBP,
– Entfernung von Ästen und Wildwuchs im Umfeld von RBP,
– Erneuerung des rot-weißen Farbanstriches bei Schutzsäulen,
– Entfernung von nicht mehr benötigten Schutzsäulen,
– Aufstellung neuer Schutzsäulen.

Rechtsgrundlage für diese Arbeiten ist das Gesetz über das amtli-
che Vermessungswesen und das Liegenschaftskataster im Freistaat

Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz – Sächs-
VermKatG) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 12. April 2021 (SächsGVBl. S. 517).
Die amtlichen Vermessungsarbeiten werden von Mitarbeitern des
GeoSN ausgeführt, die im Besitz eines Dienstausweises sind.
Gemäß § 5 SächsVermKatG sind sie befugt, Flurstücke und bauli-
che Anlagen zu betreten und zu befahren sowie die erforderlichen
Arbeiten vorzunehmen.

Entsprechend § 6 SächsVermKatG haben Eigentümer und Besitzer
von Grundstücken oder Gebäuden Vermessungsmarken auf ihren
Grundstücken oder an ihren baulichen Anlagen ohne Entschädi-
gung zu dulden und Handlungen, die deren Erkennbarkeit und
Verwendbarkeit beeinträchtigen können, zu unterlassen.

Dresden, den 23. Mai 2022

Staatsbetrieb Geobasisinformation und

Vermessung Sachsen (GeoSN)

� Ankündigung von Arbeiten am amtlichen Raumbezugsfestpunktfeld des Freistaates Sachsen
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Am 24.05.2022 war es nach langem Warten so weit: die Busse des
Regionalverkehr Erzgebirge, beklebt mit Werbung für das Ehrenamt
Feuerwehr, wurden offiziell im FTZ Pfaffenhain in Dienst gestellt. Der
KFV ERZ hatte zur Indienststellung zahlreiche Gäste geladen. Dazu
gehörten die Gemeinde- und Ortswehrleiter aus dem Erzgebirgs-
kreis, die auf dem Bus abgebildeten Kameradinnen und Kamera-
den, Vertreter der Blaulichtorganisationen aus dem Landkreis sowie
aus dem Landratsamt. Dazu gehörten u.a. Landrat Frank Vogel als
Schirmherr des Busprojektes sowie der Abteilungsleiter Abt. 2
Sicherheit und Ordnung Rico Ott und der Sachgebietsleiter Kata-
strophenschutz Markus Hänel. Herr Richter als Geschäftsführer des
Regionalverkehr Erzgebirge war ebenso anwesend wie die wichtig-
sten Akteure des Abends, die vielen Sponsoren und Spender für die
Buswerbung, welche vor allem durch den scheidenden Referatslei-
ter BRK im LRA ERZ Christoph Stahl geworben wurden. Auch Herr
Römling als Projektpartner für die Crowdfunding-Plattform
„99funken“ der Erzgebirgssparkasse war vor Ort, über welche ein
Großteil der Spenden finanziert wurde.

Nachdem es zunächst drei Lieder vom Männergesangsverein
“Sachsentreue” Neuwürschnitz e.V. zur Einstimmung gab, begrüßte
der Vorsitzende des KFV ERZ Gunnar Ullmann alle Anwesenden und
ging in seiner Ansprache auf die Wichtigkeit fortwährender Mitglie-
dergewinnung für die Feuerwehren ein. Er leitete über zum Projekt-
verantwortlichen im KFV ERZ, FBL Medien und Soziales Paul
Schaarschmidt. Dieser stellte in seiner Rede die Historie und die
Hintergründe zur Buswerbung dar. Wichtig war, alle Generationen
des aktiven Dienstes abzubilden, von der Kinder- und Jugendfeuer-
wehr bis hin zum aktiven Einsatzdienst und der Feuerwehrmusik.
Die Bilder hatten Fotograf Markus Richter aus Cunersdorf, das Team
von Blaulichtfotografie Erzgebirge sowie Fotografenmeister Kristian

� Neue Kampagne zur Mitgliedergewinnung gestartet – Die Stadtfeuerwehr Stollberg 
informiert über die Indienststellung von vier Feuerwehrbussen im Erzgebirgskreis

Hahn aus Olbernhau geliefert. Die Grafiken wurden durch Stefan
Gutermuth und seiner Firma in Grünhainichen kreiert. Seinen beson-
deren Dank widmete der FBL den mehr als 70 Spendern, um die
20.000,00 € für den Start zusammen zu bekommen.

Als nächstes kam Landrat und Schirmherr Frank Vogel zu Wort. Er
würdigte betreffs der Buswerbung das gute Zusammenspiel von
Wirtschaft, Feuerwehr und Privatleuten, welche eindrucksvoll
gezeigt haben, was die Erzgebirger im Team erreichen können. Im
nächsten Programmpunkt wurden vier Auszeichnungen „Förderer
der Feuerwehr in Sachsen“ verliehen. Dazu mehr im Extrabericht.

Nach weiteren Musikstücken folgte die Verabschiedung von Chri-
stoph Stahl, der zunächst selbst einen Rückblick auf sein Lebens-
werk hielt. Der KFV überreichte eine Feierabendbank. Viele Gäste
aus dem Berufs- und Ehrenamtsleben von Christoph Stahl über-
brachten Präsente und Worte des Dankes. Bei leckerem Essen und
musikalischer Begleitung sowie einer Einlage von Annel und Alois
klang der Abend gemütlich aus. Vielen Dank an alle Akteure, welche
diesen würdigen Rahmen ermöglichten. Die Busse werden nun
mindestens die nächsten zwei Jahre als Werbeträger für das Ehren-
amt durch das Erzgebirge und darüber hinaus rollen.

Bericht: Paul Schaarschmidt

Bilder: Markus Richter
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� Programmvorschau 
Stollberger Filmnächte 2022

Spielregeln – so wird’s ein gelungener Abend:
Decke mitbringen – einfach eigene Picknick-Decke, Camping-

stuhl oder Sitz-Sack mitbringen und mit den Liebsten in den

Park kuscheln. 

Verpflegung – für einen leckeren Snack sowie Getränke ist

gesorgt und kann bei Bedarf vor Ort erworben werden. 

Film genießen – einfach mal abschalten und einen romanti-

schen Abend genießen. Das haben wir uns alles redlich

verdient! Film ab!

� Preise:
9,50 € normal, 8,00 € ermäßigt*

* Ermäßigungen gelten für Schüler, Studenten, Rentner und

Schwerbehinderte gegen Vorlage des entsprechenden

Ausweises. Es besteht kein Anrecht auf ein ermäßigtes

Ticket und der Betreiber behält sich vor, den Verkauf zu

verweigern.

� Tickets:
Digitale Vorverkaufstickets können Sie auf unserer Website

https://stollberger-filmnächte.de online auf der jeweiligen

Unterseite Ihres Lieblingsfilms erwerben. Die restlichen Tickets

werden, je nach Verfügbarkeit, auch an der Abendkasse erhält-

lich sein.

� Anfahrt und Parken:
Auf der Schneeberger Straße sowie auf der Hartensteiner Stra-

ße können Sie – entsprechend den ausgeschilderten Verkehrs-

regeln – einseitig, teilweise sogar beidseitig, kostenfrei am

Straßenrand parken. 

Zudem können die Parkplätze am Spielplatz (Walkteich) sowie

am Schützenplatz für das Abstellen Ihrer Fahrzeuge genutzt

werden:

• Parkplatz Walkteich, 

Hartensteiner Straße 5, 09366 Stollberg

• Schützenplatz, Rudolf-Breitscheid-Straße 26, 

09366 Stollberg

Der fußläufige Zugang zum Pionierpark wird nur über den

Eingang in Richtung Schützenplatz/Pink Panther möglich sein.

Alle weiteren Zugänge zum Parkgelände werden während der

Veranstaltung abgezäunt. 

� ANSPRECHPARTNER:
Herr Halank

Abteilung Kultur | Tourismus | Stadtmarketing

Telefon: 037296 44040

E-Mail: kultur@stollberg-erzgebirge.de

„Gefördert durch die Kulturstiftung des Freistaates

Sachsens. Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch

Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsi-

schen Landtag beschlossenen Haushaltes.“
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� Seid gespannt und lasst euch überraschen 

� Ferienprogramm im Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge
Jeden Mittwoch in den Sommerferien lädt das Bergbaumuseum
Oelsnitz/Erzgebirge um 10 Uhr zum Ferienprogramm ein. Jede
Woche steht etwas Neues auf dem Plan. 

Am 20.7. steht die Kunst im Mittelpunkt. Die Formen unserer Erzge-
birgslandschaft sind sehr ab-wechslungsreich. Die Berge erschei-
nen blau bis grau und bilden hintereinander
gestaffelt sanfte Wellen aus. Besondere Erhebungen, wie z.B. der
Pöhlberg oder der Bärenstein, stechen markant hervor. Waldstücke,
Felder oder Ortschaften setzen andere
Akzente. Nach der Betrachtung einiger Bildbeispiele aus der Samm-
lung Erzgebirgische Land-schaftskunst werden aus farbigem Karton
Bergrücken und Wälder ausgeschnitten und mit einer Stecktechnik
zu einer 3D-Kammlandschaft zusammengefügt.

Am 27.7. tanzen die Puppen im Museum. Urania Wissen macht
Theater gastiert mit dem Stück Schwarzes Gold. Im Stil einer klassi-
schen Märchenerzählung erfahren die Kinder Spannendes und
Wissenswertes von der Entstehung des Rohstoffes Kohle bis zu den
Folgen für die Umwelt. Ge-meinsam mit dem Zwerg Karli begeben
sie sich auf die Reise in ein menschliches Dorf. Denn Karli ist
unsterblich verliebt in ein Mädchen. Doch es ist den Zwergen nicht
gestattet, außerhalb ihres Standes zu heiraten. Erst wenn er das
„Schwarze Gold“ gefunden hat, soll ihm das Mädchen gehö-ren.
Eine Fee prophezeit ihm drei Träume, in denen er das schwarze Gold
finden soll, doch sind diese so verworren, dass Karli sich keinen
Reim darauf machen kann. Ob es ihm mit Hilfe der Kin-der gelingt,
das Rätsel zu lösen und sein Mädchen zu erobern?

Weitere Informationen unter www.bergbaumuseum-oelsnitz.de.
Die Teilnahme am Ferienprogramm erfolgt nach Anmeldung unter
037298 93940 oder per E-Mail an vermittlung@bergbaumuseum-
oelsnitz.de.

Es gelten die Hygienevorschriften des Freistaates Sachsen.

� Ausblick in das Programm im Monat August

03.08.2022:    Die kleinste Brillenbiegewerkstatt der Welt
10.08.2022:    Achtung – heiße Sache – Lötworkshop mit dem 
                      z-Labor
17.08.2022:    Altes Handwerk neu gedacht – Schnitzen und Trok-

kenfilzen mit der Volkskunstschule des Erzgebirgs-
kreises

24.08.2022:    Kino ohne Hürden! – Barrierefreies Kino für Menschen
ohne und mit Behinderung

� Kontakt: 
Pflockenstraße

09376 Oelsnitz/Erzgebirge

Tel. 037298 / 93 94-0

www.bergbaumuseum-oelsnitz.de

presse@bergbaumuseum-oelsnitz.de 



� Einladung zur Informationsveranstaltung – Aufbau Gedenkstätte Hoheneck

Die Stadt Stollberg lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum 2. Quartalsbericht zur Errichtung der Gedenkstätte Hoheneck
ein.
Wir bieten die Veranstaltung am 4. Juli 2022 von 13:30 bis 15:30 Uhr sowohl in Präsenz im Bistro der Phänomenia (An der Stalburg 6
in 09366 Stollberg) als auch in Form einer Videokonferenz an.
Um eine Anmeldung per E-Mail an e.kuehns@stollberg-erzgebirge.de wird bis zum 24. Juni 2022 gebeten.
Der Link für die Videokonferenz wird Ihnen rechtzeitig zugehen.

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

Elke Kühns, Interimsbüro Gedenkstätte Hoheneck
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� Aktionstag am 2. Juli 2022 vom Frauenkreis der ehemaligen Hoheneckerinnen e. V.
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� Zur Besichtigung der Ausstellung „60 Jahre Kinder- und 

Jugendtheater Burattino“ laden wir Sie und euch aufs herzlichste

in den Kultur-Bahnhof ein:

Juni              Ausstellungseröffnung            Freitag, 24. Juni, 17.00 Uhr

                    danach                                    Sonntag, 26. Juni, 13.00 bis 16.00 Uhr

                                                                   Dienstag, 28. Juni, 14.30 bis 17.00 Uhr

                                                                   Donnerstag, 30. Juni, 14.30 bis 17.00 Uhr

Juli                                                               dienstags, 14.30 bis 17.00 Uhr

                                                                   donnerstags, 14.30 bis 17.00 Uhr

Für den August sind Sonderöffnungszeiten (Schulferien) und Workshops geplant. Die

Zeiten werden im nächsten „Stollberger Anzeiger“ veröffentlicht bzw. sind zeitnah unter

www.stollberg-feiert.de zu finden.

� Veranstaltungen

im Begegnungszentrum 

„das Dürer“ 

• Hausleitung:

Telefon: 037296-932311 | Fax: 037296-

932312 / 

E-Mail: post@dasduerer.de | Internet:

www.dasduerer.de

• Spielplatz: 

Montag bis Sonntag: 14:00 bis 19:00 Uhr

und nach Vereinbarung 

• Café „dürer“:

Telefon: 037296/932319, 

Montag-Sonntag: 14:00 bis 19:00 Uhr

• Verein „groß & klein“ e.V.

Telefon: 037296/932321

• Kinder-Freizeit-Treff

Montag bis Freitag: 14:00 bis 18:00 Uhr 

• Behindertenverband – Ortsgruppe

Stollberg

Telefon: 037296/15522

Donnerstag: 09:00 bis 11:30 Uhr

• Sozialverband VdK 

(nur mit Voranmeldung!!!)

Telefon: 03733/42352, Telefon:

03771/258888, Telefon: 0371/33400

Jeden 2. Mittwoch im Monat: 09:00 bis

11:00 Uhr

• Eltern-Kind-Treff mit dem Verein 

„groß & klein“

(nur mit Voranmeldung!!!) 

Jeden Donnerstag, 09:30 bis 11.30 Uhr

• Schachclub Stollberg

Jeden Mittwoch 17:00 Uhr

• Blutspende HAEMA

Freitag 01.07.; 08.07., 

14:00 bis 19:00 Uhr

• Stricklieseln

Jeden 2. Dienstag und letzten Donners-

tag im Monat, 14:00 Uhr 

• Frauenfrühstück

Dienstag 05.07., 09:00 Uhr

• SHG Parkinson

Montag 27.06., 13:30 Uhr

� HINWEIS: 

Das „dürer“ bleibt vom 09.07.2022 bis

31.07.2022 wegen Betriebsferien

geschlossen!

Das Café „dürer“ bleibt vom 06.07.2022

bis 31.07.2022 wegen Betriebsferien

geschlossen!
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� Kindertag in der Kita „Unter dem Regenbogen“

Hurra es ist Kindertag und wir haben uns etwas Tolles dafür ausge-
dacht. Die Kinder der gelben Gruppe hatten den ganzen Vormittag
den großen Garten für sich und konnten im Bällebad und Sandka-
sten so richtig toben. 
Die größeren Gruppen machten sich auf den Weg zum ehemaligen
Landesgartenschaugelände in Oelsnitz. Für die Gruppen Grün, Blau
und Hellgrün ging es schon 07:21 Uhr mit der City Bahn los. Dort
angekommen wurde erst einmal gefrühstückt und danach das
Gelände erkundigt. 08:21 Uhr machten sich die orange und rote
Gruppe ebenfalls auf den Weg. Die Bahnfahrt war schon aufregend
und dann konnten sie sich gleich austoben gehen. Zum Schluss
fuhren die Gruppen Lila und Hellblau 09:21 Uhr zum Gelände. Es
wurden die beiden Spielplätze und das Kneippbecken genutzt.
10:35 Uhr ging es für Orange und Rot wieder in die Kita zum Mittag-
essen. Die anderen Gruppen genossen auf der Landesgartenschau
ein leckeres Lunchpaket und fuhren 12:35 Uhr und 13:55 Uhr
zurück. Es war ein schöner Tag für alle Kinder und das Wetter hat
gehalten. 
Vielen Dank an die Eltern, welche als Unterstützung bei unserem
Ausflug mit dabei waren. 

Das Team der Kita „Unter dem Regenbogen“

� Jolinchen und seine Reise ins Gesund- und 
Leckerland in der Kita „Unter dem Regenbogen“

Am 01.02.22 kam Jolinchen, das Drachenkind, in die Kita und lud
uns ein, mit ihm das Gesund- und Leckerland zu besuchen. Wir
bekamen von ihm ein Ticket überreicht und schon konnte es los
gehen. Für die Durchführung des Projektes wurden uns verschiede-
ne Materialien von der AOK zur Verfügung gestellt (Poster, Hand-
puppe, Ernährungspyramide, ein großer Holzzug für das Haus,
u.v.m. …), welche alle fleißig genutzt haben. Der Holzzug umfasst 6
Waggons (1. Getränke; 2. Gemüse, Salat und Obst; 3. Brot, Getreide
und Beilagen; 4. Milch, Milchprodukte, Fleisch, Wurst, Fisch und Ei;
5. Fette und Öle; 6. Extras (z. B.: Süßigkeiten) die farblich gekenn-
zeichnet sind. Den Kindern fiel gleich auf, dass es sich dabei um die
Ampelfarben handelt. Somit konnte man den Kindern gut vermitteln
welche Lebensmittel gesund und wichtig sind. Genauso ersichtlich
sind aber auch die ungesünderen Lebensmittel und das man davon
nicht so viel zu sich nehmen sollte. 

Es sind viele leckere Lebensmittel von den Kindern selbsthergestellt
worden: 
• Hexen- und Schneemanntee
• Brote und Brötchen
• verschiedene Ausstriche
• Vollkornkekse
• Bowlen und Smoothies…

Das Projekt und das Thema „gesunde Ernährung“ werden uns auch
weiterhin in unserem Kitaalltag begleiten. 

Das Team der Kita „Unter dem Regenbogen“
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� „Gemeinsam etwas bewirken“

Unter diesem Motto wurde am Samstag, den 7.5.2022 in Stollberg,
im Ortsteil Hoheneck ein gemeinsamer Arbeitseinsatz des
Ortschaftsrates Hoheneck und der Kita „Sonnenkäfer“ organisiert.
Geplant waren Verschönerungsarbeiten auf dem Spielplatz, am
Anton Günther Gedenkstein, sowie im Waldgrundstück der Kita im
Rosental.
Zum Start um 10.00 Uhr hatten sich allerhand begeisterte Helfer
versammelt. Vertreten war das Team der Kita, die Elternschaft mit
ein paar Kindern, einige Ortschaftsräte und Anwohner. Die Aufga-
ben und Werkzeuge waren schnell verteilt und es ging zügig voran.
Besonders die Kinder hatten sehr viel Freude, am Zaun entlang ihre
selbst gestalteten Holzblumen und Schmetterlinge anzubringen. 
Zur gleichen Zeit wurde auch im Waldgrundstück der Kita sehr flei-
ßig gewerkelt. Der Bauwagen und das Sitzmöbel bekamen einen
neuen Anstrich. Es wurden Büsche und Bäume beschnitten sowie
überall aufgeräumt, sodass die „Sonnenkäfer“ bald wieder in die
Natur starten können.
Zum Schluss gab es an allen Orten ein gemeinsames Picknick, um
sich zusammen über das Erreichte zu freuen.
Ein ganz großes Dankeschön an alle Organisatoren, Helfer und
Unterstützer, die sowohl aktiv als auch im Hintergrund „Gemeinsam
etwas bewirkt“ haben.
Kerstin Schulze, Leiterin

� Endlich wieder „Sport frei“

Nach einer langen Pause fand in diesem Jahr endlich wieder das
Vorschul-Sportfest im Erzgebirgskreis statt. Darüber haben sich
auch unsere „Sonnenkäfer-Vorschüler“ sehr gefreut.
Es wurde nicht lange gezögert als die Einladung kam. Schnell war
man an der Stollberger Vorrunde angemeldet und bereitete sich
darauf vor. Am Tag des Wettkampfes diente als Erwärmung schon
die Wanderung von Hoheneck auf den Sportplatz. Es machte den
Großen aber nichts aus, weil Bewegung und Ausdauertraining bei
uns zum Tagesprogramm gehören.
Nach der Eröffnung im Stadion wurden nach der Reihe alle sportli-
chen Disziplinen absolviert und Punkte gesammelt. „Es war anstren-
gend, aber es hat viel Spaß gemacht“, so berichteten die Vorschüler
nach ihrer Rückkehr in der Kita. Ganz stolz zeigten sie ihren Pokal
und die Medaillen für den 3. Platz.
Herzlichen Glückwunsch, liebe Schulanfänger, für diese tolle
Leistung!

Kerstin Schulze, Leiterin
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� An die Eltern der Schulanfänger
für das Schuljahr 2023/2024

Die Schulanmeldung Ihrer Kinder (geboren 01.07.2016 bis
30.06.2017), wohnhaft gemeldet in Stollberg (mit dem Ortsteil
Hoheneck) und Niederdorf, findet an der  Grundschule
„Albrecht Dürer“ Stollberg vom 12.09.2022 bis 16.09.2022 
und vom 19.09.2022 bis 23.09.2022 jeweils nachmittags statt.
Bitte vereinbaren Sie ab 27.06.2022 mit uns einen Termin.
(Telefon: 037296/14020 bzw. E-Mail: gs.stl.duerer@web.de), 
zu dem Sie Ihren kleinen Schulanfänger mitbringen.

Bitte bringen Sie außerdem zur Anmeldung die Geburtsurkun-
de, den Nachweis über das Sorgerecht sowie den Impfausweis
Ihres Kindes mit.

Achtung Hinweis! Sollten Sie Ihr Kind an einer Schule in freier
Trägerschaft (Privatschule) anmelden, bitten wir Sie (laut SOGS
§ 3 Abs. (3)), uns eine schriftliche Mitteilung darüber mit dem
Namen der Schule in freier Trägerschaft bis zum 15.09.2022
zuzusenden (per Post bzw. per E-Mail).

� Sport macht Kinder stark

Laut Landessportbund beklagen viele Vereine den Verlust an sport-
treibenden Kindern. Deshalb ist es dringend notwendig, Möglichkei-
ten zu schaffen, um diesen Trend aufzuhalten. So versuchen viele
verschiedene Sportverbände mit aller Kraft Maßnahmen einzuleiten,
um die Förderung von
Lebenskompetenzen bei Kindern im Alter von drei bis sieben Jahren
in verschiedenen Bewegungsformen mit Übungsleitern umzuset-
zen.
Aus diesem Grund möchten wir, Übungsleiter des LV 90 Erzgebirge
am Standort Stollberg, ab dem September 2022 eine AG „Kinder-
sport“ gründen. Dort können interessierte Kinder aus Stollberg und
Umgebung bereits im Vorschulalter in spielerischer Form die Grund-
lagen verschiedener Sportarten unter fachgerechter Anleitung
kennenlernen. Aber ab der ersten bis vierten Klasse wollen wir auch
für die Kinder, die sich gerne sportlich betätigen möchten, allerdings
noch nicht sportartspezifisch orientiert, ansprechbar sein. Somit
besteht dann aber später bei besonderer Eignung die Möglichkeit, in
unsere Trainingsgruppen der Leichtathletik oder in die anderer
Sportarten zu wechseln.
Interessenten können sich ab Juni unter folgender Adresse anmel-
den bzw. weitere Informationen einholen: 037296/3204,
diehertant@gmail.com.       
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Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle Stollberg

Diakonisches Werk im Kirchenbezirk Annaberg e.V. 

Die offenen Beratungszeiten:
„Probleme sind keine STOP-Schilder, sondern Wegweiser.“
Jeden Donnerstag von 13:00 bis 18:00 Uhr und Freitag von 10:00
bis 12:00 Uhr. Aktuell nur nach telefonischer Vorabsprache!
In diesen Zeiträumen besteht die Möglichkeit intensiv sich mit ihren
Fragen und Problemlagen zu beschäftigen, um gemeinsam Lösun-
gen zu finden.

� Unsere Angebote und Veranstaltungen im Juli 2022
Die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle der Diakonie
Erzgebirge ist ein Ort der Begegnung für Menschen mit und ohne
Beeinträchtigung. Jeder ist herzlich willkommen.
Wir möchten Raum für Gespräche und Erfahrungsaustausch geben.
Wir haben für die Anliegen unserer Besucher immer ein offenes Ohr,
bieten Unterstützung an oder vermitteln Ihnen gerne ein Gespräch
mit einem unserer Berater oder Beraterinnen, gern auch der
benachbarten Beratungsstellen.
Sie sind herzlich eingeladen sich an unseren abwechslungsreichen
Angeboten zu beteiligen.

Wir freuen uns auf Sie!

Veranstaltungsort: Herrenstraße 25, Stollberg, Untergeschoss

* nach telefonischer Absprache

Diakonie Erzgebirge
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle Herrenstraße 25
09366 Stollberg
Telefon: 037296/93 54 33, Handy: 0172/6087631
E-Mail: pskb.stl@diakonie-erzgebirge.de 
www.diakonie-erzgebirge.de

� Wir brauchen dich!

Wenn du fußballbegeistert bist und einen guten
Draht zu Kindern und Jugendlichen hast, bist du
bei uns genau richtig.
Bitte melde dich gern als neuer Trainer für eine
unserer Nachwuchsmannschaften. Gemeinsam wollen wir den
sportlichen Erfolg mit viel Spaß weiter voran bringen.

� Wir bieten dir als Verein:
– aufgeschlossene, motivierte und fußballbegeisterte Kinder
– Ein engagiertes und sozialverantwortliches Trainerteam
– Unterstützung bei der Aus- und Weiterbildung als Trainer
– Einen Sportpark mit einem Kunstrasen der neuesten Generation

und mit modernen Kabinen und Austattungsräumen

� Was musst du mitbringen?
– Motivation in der Arbeit mit Nachwuchsspielern
– Erfahrungen im Fußball, die du gern weitergeben möchtest
– Trainerlizenzen sind keine Grundvoraussetzung

Unser Verein bietet dir eine ehrenamtliche Aufgabe mit einzigartigen
Erlebnissen. Werde Teil unseres Teams mit mehr als 20 Trainern.

Melde dich bei Stefan Herold, Telefon 0174 5373075.

� Wandertag in Beutha

„Am Sonntag, den 3. Juli 2022 findet von unserer
Kirchgemeinde in Beutha ein Sport- und Feuer-
wehrverein organisierter Wandertag statt. 
Im Anschluss an den um 10.00 Uhr beginnenden Gottesdienst
wandern wir etwa ab 11.00 Uhr ab Kirche. Für einen Mittagsim-
biss und ein abschließendes Kaffeetrinken im Lemke-Gut ist
gesorgt.“ 

Impressum für den nichtamtlichen Teil
Herausgeber redaktioneller Teil: RIEDEL GmbH & Co. KG – Verlag für Kommu-
nal- und Bürgerzeitungen Mitteldeutschland, Gottfried-Schenker-Straße 1,
09244 Lichtenau OT Ottendorf, Anzeigen, Satz & Druck: RIEDEL GmbH & Co. KG
– Verlag für Kommunal- und Bürgerzeitungen Mitteldeutschland, Telefon: 037208
876-0, E-Mail: info@riedel-verlag.de

Verantwortlich für den redaktionellen Teil sind die Autoren/ Urheber der jewei-
ligen Artikel/Bilder (Redaktion des „Stollberger Anzeigers“ in der Stadtverwaltung
Stollberg – Hauptamt, Vereine, Einrichtungen oder sonstige Autoren). Mit dem
Einreichen eines Artikels/Bildes erklärt der Einreicher, dass keine Rechte Dritter
bestehen bzw. durch die Veröffentlichung Rechte Dritter nicht verletzt werden
bzw. das Einverständnis der abgebildeten Personen zur Veröffentlichung (im
Stadtanzeiger sowie online) erteilt wurde.
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� Igel in Not

Seit es den Verein „Wildvogelauffangstation
Stollberg & Westerzgebirge e.V.“ gibt,
werden uns auch immer wieder Igel zur Pfle-
ge und Wiederauswilderung übergeben.
Ein Mitglied unseres Vereines hat sich
deshalb auf diese Tiere spezialisiert. Sie
pflegt verletzte Igel bis sie gesund sind und
wieder ausgewildert werden können und
zieht auch mutterlose Igel auf.
Seit 2019 stellen wir fest, dass jedes Jahr
die Zahl der Igel ansteigt, die durch Mähge-
räte wie Rasentrimmer, Motorsensen und
besonders durch Mähroboter schwer
verletzt werden.
Meist kann diesen Tieren, b esonders wenn
sie jung sind, nicht mehr geholfen werden.
Die Verletzungen, die für die Igel äußerst
qualvoll und oft nicht sofort tödlich sind,
erlauben kein Überleben in der Freiheit
mehr.
Wir bitten deshalb, bevor Sie diese Geräte,
die für Igel, aber auch für Lurche und Insek-
ten sehr gefährlich sind, in Betrieb nehmen,
zu überprüfen, ob sich in Ihrem Arbeitsbe-
reich – Rasen, Hecken, Sträucher – Igel
befinden. Bitte betreiben Sie Ihren Mäh -

roboter nicht bei Dunkelheit und kontrollie-
ren auch am Tag gelegentlich den zu
mähenden Bereich.
Und noch ein weiteres Anliegen ist uns
wichtig.
Die Brutzeit der Vögel ist in vollem Gange.

Wir möchten alle Vogelfreunde bitten:
wenn Sie scheinbar verlassene, aber munte-
re, befiederte Jungvögel auffinden, lassen
Sie diese in der freien Natur. Sollten sie sich
am Boden aufhalten, setzen Sie sie in einen
Strauch oder Baum, um sie so vor Katzen zu
schützen. Aber setzen Sie dabei die Tiere
nicht unter Stress!
Bei diesen Tieren handelt es sich meist um
sogenannte „Ästlinge”. Diese Tiere müssen
das Fliegen noch lernen, werden jedoch von
den Eltern noch versorgt. Ein Einfangen und
der Versuch, diese Vögel selbst zu füttern,
schlägt bei Laien meist leider fehl. Die
„Altvögel“ versorgen diese „Ästlinge“
wesentlich besser, als wir Menschen dies
können, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie wirk-
lich flügge und selbstständig sind. Die Vögel
haben in der Natur eine bedeutend größere
Überlebenschance als in der Hand des
Menschen.

Das mittlerweile 34. Babytreffen fand dieses Jahr am Donnerstag,
dem 9. Juni 2022 im Begegnungszentrum „das Dürer“ statt. Im 2.
Halbjahr 2021 erblickten 24 Mädchen und 24 Jungen in unserer
Stadt und den dazugehörigen Ortsteilen das Licht der Welt.

Jedes der anwesenden Neugeborenen wurde von Herrn Marcel
Schmidt persönlich begrüßt und erhielt ein Schmusetuch mit dem
Stollberger Wappen, eine Zaubermaltafel sowie einen Gutschein für

die Stadtbibliothek. Die Muttis und Vatis nutzten bei Kaffee und
Kuchen die Möglichkeit, mit den anderen Eltern ins Gespräch zu
kommen und Erfahrungen auszutauschen. Die Veranstaltung wurde
durch Estella, Schülerin der Kreismusikschule Stollberg, musika-
lisch umrahmt. Auch der Verein „groß & klein“ e.V. Stollberg stellte
anhand von Flyern interessante Angebote von der Krabbelgruppe
(ab sechs Monate) bis hin zum Zwergenturnen (ab dem ersten
Lebensjahr) zusammen.

� 34. Babytreffen im Begegnungszentrum „das Dürer“

Nur verletzte oder wirklich verlassene Tiere
benötigen Hilfe des Menschen zum Überle-
ben.

Eva-Maria Müller

1. Vorsitzende Wildvogelauffangstation

Stollberg und Westerzgebirge e.V.
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� Wir sind zurück!

Nach einer sehr langen Zwangspause
hieß es nun endlich am 14.05.2022:
CVS – die Fete! Wir sind zurück!
Wir alle waren sehr gespannt, wie das Publi-
kum unsere Idee eines Tanzabends mit klei-
nen närrischen Programmeinlagen aufneh-
men wird. Wieviel Gäste werden wir haben
und wie wird die Stimmung sein? Wird alles
klappen, trotz der schwierigen Vorberei-
tungszeit? Viele Fragezeichen doch am
Ende waren wir von der positiven Resonanz
durch unser Publikum sehr erleichtert.
Unsere Veranstaltung war ein großer Erfolg.
Nicht nur die Besucherzahlen, sondern
auch die super Stimmung im Saal waren der
beste Beweis für ein gelungenes Konzept
und ein originelles und gut dargebotenes
Programm. Neben den vielen Darbietungen
durch alle unsere Tanzgruppen und Solotän-
zerinnen, setzten die verschiedenen Sket-
che und Parodien immer einen ausgleichen-
den Kontrastpunkt und rundeten das bunte
Unterhaltungsprogramm ab. Dazwischen
und natürlich vor allem danach konnte
immer rege das Tanzbein durch unser Publi-
kum geschwungen werden. Es war ein
gelungener Abend und für uns die Bestäti-
gung, dass wir diese Veranstaltung auch in
den nächsten Jahren, neben unseren tradi-
tionellen Faschingsveranstaltungen, durch-

führen werden. Nach zwei Jahren Abstinenz
ist es uns auch gelungen, wieder einen
Tanzworkshop in Stollberg durchzuführen.
Dazu trafen sich am 15.05.2022 wieder viele
tanzbegeisterte Mädchen in der 3-Felder-
halle in Stollberg. Auch durch unsere Tanz-
Mädels wurden 25 Kurse belegt. Für alle
Beteiligten war dieser Workshop wieder
sehr lehrreich und vermittelte viel Basiswis-
sen für das weitere Training.

Am 01.06.2022 beteiligten wir uns am
Rahmenprogramm für das Kindertagsfest
im BBC „das dürer“. Hier kamen natürlich
unsere kleine und mittlere Tanzgruppe
sowie unsere zwei Mariechen zum Einsatz.
Das war eine gute Gelegenheit, ihre aktuel-
len Sommertänze vor sachkundigem
(Kinder) Publikum zu präsentieren. Wir
haben uns sehr gefreut, dass wir zu einem
gelungenen Kinderfest beitragen konnten
und würden uns freuen, auch im nächsten
Jahr wieder mit dabei zu sein.

Natürlich sind wir auch in den nächsten
Monaten mit dabei, wenn in unserer
Heimatstadt gefeiert wird. Wir hoffen auf
eine große Besucherzahl zum Altstadtfest,
besonders natürlich am Samstag, den
02.07.2022, nachmittags von 15.00 Uhr –
ca. 17.30 Uhr auf dem Hauptmarkt in Stoll-
berg, wenn die Carnevals-Vereinigung Stoll-

berg zum gemütlichen und lustigen Famili-
ennachmittag einlädt.

Mit närrischen Grüßen 
und Stoll-per-berg Helau

Eure CVS e. V. 

Homepage: www.cvs-helau.de
Facebook: 
Carnevals-Vereinigung Stollberg e.V.
Instagram: carnevalsvereinigungstollberg
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ESF-Projekt „Quartiersmanagement Innenstadt und Hufeland-

Gebiet“

Endlich konnten wir den Kindertag wieder richtig feiern! Dieses Jahr
im Begegnungszentrum „das dürer“ und gemeinsam organisiert
durch Kulturkreis Stollberg und Umgebung e.V., „dürer“-Team und

Quartiersmanagement „Innenstadt und Hufeland-Gebiet“. Mit dabei
waren die Stollberger Carnevalsvereinigung, die Stollberger Kinder-
hilfe, der Verein „groß & klein“ e.V., natürlich das dürer-Café, der
Foltys-Oldtimer, die Stadtbibliothek, die Phänomenia-Mitmachaus-
stellung, Musik und Jürgens Luftballonmodellage … und jede
Menge fröhliche Kinder mit ihren Eltern und Großeltern ☺
Herzlichen Dank an die kraftvolle Unterstützung der DGS-Mitarbei-
ter beim Auf- und Abbau aller Utensilien und dem Kulturkreis Stoll-
berg, dessen ESF-ProjektteilnehmerInnen aus dem Vorhaben
„Selbstbewusstsein stärken“ hier einen mächtig großen Anteil an
der Planung und Umsetzung des Ganzen hatten!
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Am Sonntag, dem 29. Mai 2022
feierten wir auf dem Spielplatz
in Oberdorf nach zwei Jahren
Pause endlich wieder unser
Kinderfest und gleichzeitig
10jährigen Spielplatzgeburts-
tag. Das Motto in diesem Jahr
war die Baustelle…passend
zum Straßenbau auf der Harten-
steiner Straße. An mehreren
Stationen konnten die Kinder ihr
Können rund um das Thema
bauen unter Beweis stellen und
dafür Stempel sammeln. Am
Ende durften sich alle Kinder ein
schönes Geschenk als Beloh-
nung aussuchen. Neben dem
Toben auf dem Spiel- und Bolz-
platz gab es auch leckere
Verpflegung für Groß und Klein
und auch das Kinderschminken

� Das Kinderfest in Oberdorf

und Basteln machte allen Viel
Spaß. Viiieelen Dank an die
Organisatoren, Sponsoren und
Helfer!!!
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Dank der Möglichkeiten der
Städtebauförderung ist die
ehemalige Hufelandstraße 1 zu
einem schönen Anlaufpunkt für
die Bewohner des Hufeland-
Gebietes geworden. Gemeinsam
mit allen Beteiligten und vielen
Anwohnern haben wir das zum
„Tag der Nachbarn“ gefeiert: mit
Gegrilltem & Gebäck (natürlich
echt aus STL), Getränken von der STRABAG AG (deren Mitarbeiter
super an der baulichen Umsetzung gewirkt haben) und musikalisch
begleitet durch die Tagespflege der Diakonie. 
Katharina Mann, Beigeordnete und Leiterin des Bau-/Ordnungsam-
tes dankte Allen, die an der Planung und Umsetzung mitgewirkt
hatten. Beginnend bei der Idee, die im Rahmen eines Demografie-
Projektes entstand, und von Anwohnern, Stadtplanern sowie der
Wohnungsbaugenossenschaft „Wismut“ eG, der Gesellschaft für
Wohnungsbau GmbH und der RVE GmbH gemeinsam getragen und
vorangebracht wurde – bis hin zur vollendeten Umsetzung. 

Nun gibt es:
– eine neue, überdachte Bushaltestelle (mit Überquerungshilfe an

der Hufelandstraße), 
– neue Wege, die es auch den Bewohnerinnen und Bewohnern

der Virchowstraße 2/4 erleichtern, auf die Freifläche zu gelan-
gen,

– viele neue Sitzgelegenheiten, Sport- und Spielbereiche,
– und noch mehr Grün.
Sabine Kästel, die selbst im Hufeland-Gebiet wohnt, hielt alle
Eindrücke des Tages in schönen Bildern fest und wir freuen uns nun
darauf, den neuen Treffpunkt – mitten in unserer Nachbarschaft –
mit Leben zu füllen.
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Telefonseelsorge . . . . . . . 0800 1110111 oder 0800 1110222

Anonym – gebührenfrei – rund um die Uhr

Unfall, Brand, Rettungsdienst, Feuerwehr . . . . . . . . . . . . . 112

Verkehrsunfall, Überfall usw.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Polizeirevier Stollberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900

Bereitschaftsdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116117

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst

www.zahnaerzte-in-sachsen.de

Giftnotruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0361 730730

Störungsmeldungen für Stollberg

Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800 2 666 005

Gas/Fernwärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800 2 666 006

Trinkwasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03763 405405

Abwasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0172 3578636

Störungsmeldungen für Niederdorf

Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800 2305070

Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0371 4514444

Trinkwasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03763 405405

Abwasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0172 3578636

WAD GmbH – Havarie- und Bereitschaftsdienst

Bei Havarien und Unregelmäßigkeiten am unterirdischen

öffentlichen oder privaten Abwasserkanalnetz bitten wir, unse-

ren 24-Stunden-Bereitschaftsdienst (auch an Sonn- und Feier-

tagen) unter der Telefonnummer 0172 3578636 zu benachrich-

tigen.

Ruhe bewahren, Notruf absetzen, erste Hilfe leisten!

Wo? – Was? – Wie? – Wer?

1. Wo ist der Ereignisort, Straße Haus-Nr., evtl. markante

Geländepunkte

2. Was ist geschehen – Brand, Unfall, Havarie

3. Wie viele Personen sind verletzt

4. Welche Verletzungen sind zu erkennen

5. Wer ruft an – evtl. Rückfragen abwarten

NOTRUFTAFEL

� Stellenangebote in Stollberg

� Projektleiter Verkehrstechnik/Beschilderung (m/w/d)
� Mitarbeiter Abteilung Lohn/ Gehalt/ Finanzbuchhaltung

(m/w/d)
� Mitarbeiter Abteilung Lohn/ Gehalt/ Finanzbuchhaltung

(m/w/d)Ingenieur/ Techniker/ Meister für Elektrotechnik/
Anlagenautomatisierung/ Abt. Produktdesign (m/w/d)

� Teilkonstrukteur/ Konstrukteur (M/W/D)
Arbeitsort: Stollberg OT Beutha 
Schilderwerk Beutha GmbH
E-Mail-Adresse: personal@sw-beutha.de
Telefon: +49 (0)371 775151-111

� Monteur im Bereich Verkehrstechnik/ Beschilderung
(m/w/d)

� Auszubildender Fachkraft für Metalltechnik –
Zerspanungstechnik (w/m/d) für 2022

� Auszubildender CNC-Zerspanungsmechaniker (w/m/d) für
2022

� Mitarbeiter Qualitätssicherung/Messmaschinenbediener
(m/w/d) – keine Automobilindustrie

� CNC-Dreher (m/w/d) – keine Automobilindustrie
� CNC-Fräser (m/w/d) – keine Automobilindustrie

PTF Pfüller GmbH & Co. KG
E-Mail-Adresse: bewerbung@ptf-group.com
Telefon: +49 (0)37296 92723-66

Vielleicht ist das für Sie passende Angebot dabei? Wir würden uns

sehr freuen!

Viel Erfolg beim Finden Ihres neuen Jobs im Erzgebirge!

hERZliche Grüße Ihr Team vom Fachkräfteportal Erzgebirge

� Liebe Leser,

unsere Rubrik „Damals im Juni“ hat aus Kapazitätsgründen im
aktuellen Stadtanzeiger leider keinen Platz gefunden. Sie
finden diesen Artikel auf unserer Internetseite www.stollberg-
erzgebirge.de.

Wir bitten um Verständnis.
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� Evangelisch-Lutherische
St.-Jakobi-Kirchgemeinde Stollberg

Pfarrstraße 3 | 09366 Stollberg  
Telefon: 037296/7070 | Fax: 037296/70719
www.kirche-stollberg.de | kg.stollberg@evlks.de

Veranstaltungsorte:
(1)  St.-Jakobi-Kirche 
(2)  Diakonat, Pfarrstraße 4
(3)  Lutherhaus, Lutherstraße 13
Oberdorf:   Am Bach 3, Gemeinschaftsraum
Gablenz:     Am Sportplatz, Gemeinschaftshaus

� Veranstaltungen und Gottesdienste 
                    
Mittwoch      22.06.   11.40 Uhr      Orgelandacht zur Mittagszeit (1)
                                   15.30 Uhr      Eltern-Kind-Kreis (2)
Freitag          24.06.   19.00 Uhr      Johannisandacht auf dem Friedhof
Sonntag       26.06.   09.30 Uhr      Gottesdienst (1)
                                   09.30 Uhr      Kinderkirche im Lutherhaus (2)
                                   09.30 Uhr      Gottesdienst in Oberdorf
Dienstag       28.06.   18.30 Uhr      Lese-Zeit (3)
Mittwoch      29.06.   11.40 Uhr     Orgelandacht zur Mittagszeit (1)
                                   15.00 Uhr     Seniorenkreis (2)
Sonntag       03.07.   11.00 Uhr      Ökumenischer Gottesdienst zum 
                                                        Altstadtfest (Marienpark/
                                                        Hauptmarkt)
Mittwoch      06 .07.   11.40 Uhr     Orgelandacht zur Mittagszeit (1)
Sonntag       10.07.   09.30 Uhr      Familiengottesdienst zum 
                                                        Gemeindefest (1)
Mittwoch      13.07.   11.40 Uhr      Orgelandacht zur Mittagszeit (1)
Sonntag       17.07.   09.30 Uhr      Gottesdienst mit Abendmahl (1)
Mittwoch      20.07.   11.40 Uhr      Orgelandacht zur Mittagszeit (1)        

15.00 Uhr      Seniorenkreis (2)
Sonntag       24.07.   09.30 Uhr      Gottesdienst (1)
Mittwoch      27.07.   11.40 Uhr      Orgelandacht zur Mittagszeit (1)
Sonntag       31.07.   09.30 Uhr      Gottesdienst (1)

Bitte verfolgen Sie Änderungen und aktuelle Informationen auf unserer
Webseite und an den Aushängen.

� Offene Kirche 
Unsere Kirche ist für Besucher ab 1. Juni bis Ende September
wieder verlässlich geöffnet:
Dienstag, Mittwoch und  Freitag: 11.00 – 15.00 Uhr
Dann besteht wieder die Möglichkeit, sich in die Ruhe unserer
Kirche zu Gebet und Andacht zurückzuziehen. 
Wir hoffen auch in diesem Jahr wieder auf eine Ausstellung im
Kirchenschiff ab 10.07.

� Orgelandacht zur Mittagszeit
Zeit zum Innehalten – Ausruhen – Kraft tanken
Jeden Mittwoch vom 1. Juni bis 21. September, zwischen 11.40 bis
12.00 Uhr laden wir ein, mit Hilfe meditativer Texte und Orgelwerke
alter und neuer Meister zur Ruhe zu finden und sich an den Klängen
unserer Carl-Eduard-Jehmlich-Orgel zu erfreuen. 
(Eintritt frei – Kollekte erbeten)

� Open-Air-Gottesdienst zum Altstadtfest
Am 3. Juli 2022, 11.00 Uhr, feiern die Stollberger Kirchgemeinden
einen gemeinsamen Gottesdienst im Marienpark oder auf dem
Hauptmarkt. Bei schlechtem Wetter findet der ökumenische Gottes-
dienst in der Jakobikirche statt.

� Gemeindefest 10.07.2022
Wir beginnen mit dem Familiengottesdienst 09.30 Uhr und laden im
Anschluss zum Gemeindefest ein – mit Spiel und Spaß, Bastelstän-

den, viel Wissenswertem rund um unseren Gast auf dem Kirchturm,
dem Wanderfalken und all seinen Artgenossen. 12.00 Uhr gibt es
Mittagessen und für das gemeinsame Kaffeetrinken dürfen Kuchen
mitgebracht werden. 

� Freiwillige(r) gesucht!
Vom 01.09.2022 bis zum 31.08.2023 bieten wir wieder eine BFD-
Kulturstelle (Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung) im Bereich
Kulturmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Kirchgemeinde an.
Der BFD Kultur und Bildung ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr
für junge Menschen nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht und
bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres.

Nähere Informationen über:
Ev.-Luth. Pfarramt (Tel. 037296/7070 oder kg.stollberg@evlks.de)
Pfarrer Matthias Müller (Tel. 037296/707-15 
oder ma.mueller@evlks.de)
www.kirche-stollberg.de | www.lkj-sachsen.de

Samstag, 08.10.2022, 17.00 Uhr, St.-Jakobi-Kirche 
Konzert für Chor und Orchester – Dettinger Te Deum von Georg
Friedrich Händel
mit dem Oratorienchor Stollberg,
dem Collegium Instrumentale
Chemnitz, Lutz Hildebrand –
Trompete, Gabriele Ratzmann –
Orgel und Solisten unter der
Leitung von Kantorin Sigrid
Gratowski.
Veranstalter: Kirchgemeinde
Stollberg
Gefördert vom Kulturraum

Erzgebirge und der Stadt Stollberg

Sonntag, 06.11.2022, 17.00 Uhr, St.-Jakobi-Kirche
Konzert mit dem Ensemble Nobiles aus Leipzig
Das Leipziger Vokalquintett
Ensemble Nobiles blickt auf ein
mehr als fünfzehnjähriges künst-
lerisches Schaffen zurück. Das
Repertoire reicht von der spät-
mittelalterlichen Messe bis zur
Moderne. Schwerpunkte sind
sowohl weltliche Männerchöre
der Romantik, insbesondere
Werke von Mendelssohn Bartholdy, Schumann und Reger, als auch
ein umfangreiches kirchenmusikalisches Werkgut. 
Veranstalter: Kirchgemeinde Stollberg – Karten im Vorverkauf erhal-
ten Sie ab September in unserem Pfarramt und im Buch und Kunst
Laden C. Lindner.
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� Römisch-katholische Pfarrei

„Mariä Geburt“ Aue, Schneeberger Straße 82, 08280 Aue
Telefon: 03771/22167

� Gottesdienste
für unsere Kirche „St. Marien“ in Stollberg, 
Zwickauer Straße 2

Sonntag        03.07.     11:00 Uhr     Ökumenischer Gottesdienst
                                                        im Marienpark
Mittwoch      06.07.     09:00 Uhr     Hl. Messe
Sonntag        10.07.     10:30 Uhr     Hl. Messe
Mittwoch      13.07.     09:00 Uhr     Hl. Messe
Sonntag        17.07.     10:30 Uhr     Hl. Messe
Mittwoch      20.07.     09:00 Uhr     Wortgottesdienst
Sonntag        24.07.     08:30 Uhr     Hl. Messe
Mittwoch      27.07.     09:00 Uhr     Hl. Messe
Sonntag        31.07.     10:30 Uhr     Wortgottesdienst

Pater Raphael Bahrs OSB

� Evangelisch-methodistische Kirche

Christuskirche Niederdorf · Chemnitzer Straße 87
Lokalpastor i.R. Stefan Lenk, 
08280 Aue-Bad Schlema, Telefon 03771/23993
E-Mail: stefan.lenk@emk.de

Sonntag      03.07.22     09:00 Uhr   Gottesdienst
Dienstag      05.07.22     19:30 Uhr   Bibelgespräch
Sonntag      10.07.22     09:00 Uhr   Gottesdienst
Sonntag      17.07.22     09:00 Uhr   Gottesdienst
Dienstag      19.07.22     19:30 Uhr   Bibelgespräch
Sonntag      24.07.22     09:00 Uhr   Gottesdienst
Sonntag      31.07.22     09:00 Uhr   Gottesdienst
Kindergottesdienste finden zeitgleich mit den Gottesdiensten statt.
Die Jugend trifft sich freitags 18:00 in Lößnitz.

01.07.2022     16.00 Uhr        Teeniekreis

02.07.2022     19.30 Uhr        Jugendstunde

06.07.2022     15.00 Uhr        Frauentreff

06.07.2022     18.00 Uhr        ökumenisches Friedensgebet

07.07.2022     15.00 Uhr        Bibelgespräch

09.07.2022    19.30 Uhr        Jugendstunde

10.07.2022     09.30 Uhr        Gottesdienst mit Kindergottesdienst

14.07.2022     15.00 Uhr        Bibelgespräch

15.07.2022     16.00 Uhr        Teeniekreis

16.07.2022     19.30 Uhr        Jugendstunde

17.07.2022    09.30 Uhr        Livestream-Gottesdienst mit 

                                              Kindergottesdienst

21.07.2022     15.00 Uhr        Bibelgespräch

23.07.2022     19.30 Uhr        Jugendstunde

24.07.2022     09.30 Uhr        Gottesdienst mit Kindergottesdienst

28.07.2022     15.00 Uhr        Bibelgespräch

30.07.2022     19.30 Uhr        Jugendstunde

31.07.2022     09.30 Uhr        Gottesdienst mit Kindergottesdienst 

Änderungen und Ergänzungen unter www.baptisten-stollberg.de

Herrenstraße 14 | 09366 Stollberg/Erzg. | 037296 927071
Cornelia Schettler, Gemeindeleitung der EFG Stollberg
037605 68292 | cornelia.schettler@baptisten-stollberg.de
www.baptisten-stollberg.de
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� Landeskirchliche Gemeinschaft Stollberg

Hohenecker Straße 6
Anfragen über: Gemeinschaftsleiter Markus Schmidt, 
Telefon: 037296 888103

Mittwoch      22.06.   19.30 Uhr   Frauenstunde

Donnerstag   23.06.   19.30 Uhr   Gemeinde-Gebetskreis

Freitag          24.06.   19.00 Uhr   Johannis-Andacht auf dem 

                                                    Friedhof, anschließend Grillen mit 

                                                    Musik im Garten der Familie 

                                                    Scheunert

Samstag       25.06.   15.00 Uhr   Gruppenstunde Blaues Kreuz

Sonntag        26.06.   10.30 Uhr   Gemeinschaftsstunde mit 

                                                    Sonntagschule

Freitag          01.07.   19.00 Uhr   Gemeinsame Jugend/Bibelstunde

Sonntag        03.07.   10.00 Uhr   Bezirks-Gemeinschaftsstunde

                                 11.00 Uhr   Ökumenischer Gottesdienst 

                                                    im Marienpark

Dienstag       05.07.   09.00 Uhr   Frauenfrühstück im dürer mit 

                                                    Barbara Köllner

                                 19.30 Uhr   Bibelstunde online

Donnerstag   07.07.   19.00 Uhr   Gebetsgemeinschaft und 

                                                    Bibelstunde

Freitag          08.07.   19.00 Uhr   Jugendgottesdienst

Sonntag        10.07.   09.30 Uhr   Kirchgemeindefest in und um 

                                                    St. Jakobi

Montag         11.07.   19.00 Uhr   Gruppenstunde Blaues Kreuz

Donnerstag   14.07.   19.00 Uhr   Gebetsgemeinschaft und 

                                                    Bibelstunde

Freitag          15.07.   16.00 Uhr   Mädchentreff

                                 19.00 Uhr   Jugendgottesdienst

Sonntag        17.07.   17.00 Uhr   Gemeinschaftsstunde mit 

                                                    Sonntagschule

Dienstag       19.07.   19.30 Uhr   Bibelstunde online

Donnerstag   21.07.   19.00 Uhr   Gebetsgemeinschaft und 

                                                    Bibelstunde

Freitag          22.07.   19.00 Uhr   Jugendgottesdienst

Sonntag        24.07.   11.30 Uhr   Gemeinschaftsstunde mit 

                                                    Sonntagschule

� Königreichssaal Jehovas Zeugen

Öffnungszeiten der Versammlungen: 
Dienstag 19 Uhr, Mittwoch 19 Uhr und 
Donnerstag 19 Uhr 
Sonntag 09.30 Uhr , 13.30 Uhr und 17 Uhr 

(jw.org-über uns- Zusammenkünfte-in meiner Nähe)
(Hinweise und Informationen sowie das komplette
Onlineangebot in Form von Videos und Downloads 
findet man auf jw.org, oder 0152-28706522)

� Weltweit virtuell vereint
Auch in diesem Jahr veranstalten Jehovas Zeugen ihren jährlichen
Sommerkongress als weltweites virtuelles Großereignis – in über
240 Ländern und über 500 Sprachen. 
Unter dem Motto 2022 „Strebt nach Frieden“ werden an sechs
Wochenenden im Juli und August Programminhalte, darunter Inter-
views, Videoberichte und Filme, weltweit gestreamt. Im letzten Jahr
schalteten sich Millionen Personen zu.

Wir alle werden mit Dingen konfrontiert, die uns den Frieden rauben
können. 
– Krankheiten
– Wirtschaftliche Probleme
– Unsere eigenen Schwächen
– Gescheiterte Beziehungen 
– kriegerische Auseinandersetzungen und Konflikte
Gott sichert uns dauerhaften Frieden zu. In seinem Wort heißt es:
„Ich, Jehova bin dein Gott, der dich zu deinem Nutzen lehrt, …
Wenn du doch nur meine Gebote beachten würdest! Dann würde
dein Frieden so werden wie ein Fluss …“

(Die Bibel, Jesaja 48 Verse 17,18)

Wie kann man diesen Frieden schon heute verspüren? 
Wie wird Gott seine Zusicherung in Zukunft wahr machen?
Wie trägt Liebe zu innerem Frieden und zu einem friedlichen Mitein-
ander bei?
Erfahren Sie, wie man echten und dauerhaften Frieden finden kann,
auf dem Kongress von Zeugen Jehovas mit dem Motto: „Strebt
nach Frieden“
Wie jedes Jahr laden wir jeden dazu ein, dieses Highlight mit uns zu
erleben.
Der erste Teil des Streams steht bereits ab Anfang Juli zum kosten-
losen Download in der eigenen Sprache zur Verfügung. Mehr Infor-
mationen sowie das komplette Programmheft und den Trailer zum
Event gibt es auf JW.ORG, JW Broadcasting sowie der kostenlosen
JW Library App für IOs und Android.

André Preischel
Telefon: 015228706522, E-Mail: a.preischel@yahoo.de

� Service:
Radiosendung auf Bayern 2
10.07.2022, 06.30 bis 06.45 Uhr    
Thema: Wie Jehovas Zeugen bei Naturkatastrophen helfen
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GEMEINDE NIEDERDORF

Montag geschlossen
Dienstag 08:00 bis 11:30 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 08:00 bis 11:30 Uhr und 13:00 bis 17:30 Uhr
Freitag geschlossen

Außerhalb der Öffnungszeiten sind Termine nach Vereinbarung
möglich.

� Öffnungszeiten des Gemeindeamtes Niederdorf

� Folgende Beschlüsse wurden im öffentlichen Teil der 3.Sitzung des Gemeinderates Niederdorf am 02.05.2022
gefasst:

Beschlussnummer 22/016/020

Beschluss zur Vergabe der Bauleistung zum Umbau der Straßenbeleuchtung(LED)im Bereich der August-Bebel-Straße und Bergstraße

Beschlussnummer 22/021/021

Beschluss zur Annahme von Spenden

� Postanschrift:

Gemeinde Niederdorf
Neue Straße 5 | 09366 Niederdorf
Telefon:         037296  2048
Fax:               037296  15432
E-Mail:           verwaltung@niederdorf-erzgebirge.de
Homepage:   http:/www.niederdorf-erzgebirge.de
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Ende der amtlichen Bekanntmachungen
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� Frühlingszeit
ist Pflanzzeit

Der Mai war gekommen und es
wurde Zeit unsere Hochbeete neu
zu bepflanzen.
Ausgerüstet mit Schaufeln, Gieß-
kannen, Erde, Pflanzen, Blumen-
und Kräutersamen machten sich
die „Bärenkinder“ und die Vor-
Vorschüler auf den Weg.
Nachdem neue Erde eingefüllt war,
konnten die Kinder pflanzen und
aussäen. Jetzt heißt es fleißig
gießen und beobachten!


